
lf lUSllllf RTE 

Gendarmerle-Gedenktag 1975 

(Photo: GRI Galler, Mödling) 

... 



2 

rn 

vonTag 
zuTag 

wichtiger 

grivate 
Unfall 

versicherung 

xie//xJlve"1 lihaJeicC., 
BUNDESLÄNDER 
VERSICHERUNG 

ÜBERALL IN ÖSTERREICH 

Qualitätsweine 

Handelsges�llschaft für 

Brennstoffe, Treibstoffe 

und Baustoffe 

Gesellschaft m. b. H. 

F.GUTMANN

TANKSTELLEN IN 

WIENER •NEUSTADT, PLEYERGASSE 29 

NEUDÖRFL, HAUPTSTRASSE 140 

WALDEG G  51 a 

ÖSTERREICHISCHE QUALITÄTSTREIBSTOF FE 

ZU SONDERPREISEN 

Weinkellerei 
Gesellschaft m. h. H. 

Schloßkellerei 
Büchsenhausen 

Innsbruck 

Weinimport 
Weinexport 

W eiherhurggasse 5 
Telephon 2 80 17 /2 00 37 
Telex 05 35 29 

28. JAHRGANG JULI/AUGUST 1975 FOLGE 7/8 

AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 4: Gründung einer Gesell­
schaft der Freunde und Förderer der Gendarmerie Niederöster­
reichs - S. 5: Der Gendarmerlejubiläumsmarsch - S. 7: G. Egger: 
Die Verhaftung und Ihre verfassungsrechtliche Begrenzung - s. 9: 
F. Wiesner: Der zwischenstaatliche Kraftfahrzeug-Verkehr - S 13: 
Kriminalpolizeiliches Vorbeugungsprogramm Juli/August 1975:
Stop dem Autostop - S. 15: L. Permoser und K. Niedl: Einsatz­
fahrzeuge im Straßenverkehr - S. 17: Aus der Arbeit der Gen­
darmerie - S. 18: J. Scherleitner: Schwere Mordfälle nach kurzer 
Zeit geklärt - S. 19: Ernennungen in der Bundesgendarmerie 
zum 1. Juli 1975 - S. 20: österreichischer Gendarmerie-Sportver­
band - S. 24: R. Janke: Besuch bei der Bundesgendarmerie 

S. 27: R. Strauss: Ehrung von drei verdienten Gendarmen 

Gendormeriegedenktog 1975 
an der Gendormeriezenlrolschule Mödling 

1 Von Gend.-Oberleutnant ADOLF STROHMAIER, Mödling 1 

Am 6. Juni 1975 nahmen die Schüler des Fachkurses GD 
1974/75, des öa. GD 1974/75 und des Fachkurses für Sonder­
dienste 1/75 sowie das Stabspersonal und die Vertrags­
bediensteten auf dem mit der Staatsfahne und den Län­
derfahnen geschmückten Antreteplatz der Gendarmerie­
zentralschule Aufstellung, um jenen denkwürdigen Tag 
feierlich zu begehen, an dem vor 126 Jahren die Gendar­
merie gegründet wurde. 

An der Feier nahmen auch der Generaldirektor für die 
öffentliche Sicherheit Sektionschef Dr. Peterlunger, der 
Leiter der Zentraldirektion 1 Ministerialrat Dr. Danzinger 

Meldung des Bataillonskommandanten Gend.-Oberstleutnant 
Brunner an den Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit 

Sektionschef Dr. Peterlunger 

(Photo: Gend.-Revierinspektor Galler, Mödling) 

und der Gendarmeriezentralkommandant Gend.-General 
Otto Rauscher teil. 

Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgte die 
Musikkapelle des Landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich. 

Der Schulkommandant Gend.-Oberst Friedrich Juren 
gab in seiner Begrüßungsansprache seiner Freude Aus­
druck, daß gerade die Anwesenheit höchster Vorgesetzter 
zu dieser Feierstunde zweifellos als Zeichen der besonde­
ren Bedeutung zu werten sei, die der Gendarmeriezentral­
schule beigemessen werde, und betonte, daß die damit 
ausgedrückte Anerkennung alle Gendarmeriebeamten in 
ihrem weiteren Bemühen stärken und ihnen neuen An­
sporn für ihre Tätigkeit geben werde. Alle Gendarmerie­
beamten sollten diesen Anlaß wahrnehmen, sich mit Stolz 
darauf zu besinnen, daß sie Angehörige einer der tradi­
tionsreichsten Institutionen Österreichs seien. 

Im Anschluß an die Worte des Schulkommandanten ver­
las der Gendarmeriezentralkommandant seine Gedenk­
adresse zur 126. Wiederkehr des Gründungstages der Gen­
darmerie in Österreich. Er führte darin unter anderem 

aus, daß die Bundesgendarmerie alljährlich diesen Tag er­
wähle, um dem Gedenken an die Geburtsstunde der Gen­
darmerie gegenüber dem Geschehen des Alltags den Vor­
rang zu geben. Das Jahr 1975 sei sowohl für das Volk als 
auch für die Regierung ein Jahr der Erinnerung und der 
Besinnung, da vor 30 Jahren die Republik Österreich ihre 
Wiedergeburt erlebt habe. 

Nach einer kurzen Unterbrechung, die der Kranznieder­
legung am Ehrenmal durch den Generaldirektor für die 
öffentliche Sicherheit diente, dankte Gend.-General Otto 
Rauscher allen Angehörigen der Gendarmerie für ihre auf­
opfernde Pflichterfüllung. und beendete seine Rede mit 
einem Zitat Friedrich Schillers: ,,Der Österreicher hat ein 
Vaterland und liebt's und hat auch Ursach, es zu lieben." 

Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Sek­
tionschef Dr. Peterlunger, der in Vertretung des durch 
parlamentarische Tätigkeit verhinderten Bundesministers 
für Inneres gekommen war, hielt die Festrede. Zunächst 
übermittelte er den Dank des Bundesministers für die 
Abwicklung des Sicherheitsdienstes durch die Exekutive 
aus Anlaß der Anwesenheit der Präsidenten Ford und 
Sadat sowie der Außenminister Kissinger und Gromyko 
in Salzburg und hob seine Feststellung hervor, daß da­
durch der Ruf Österreichs als eines Ordnungsstaates in 
der Weltöffentlichkeit bestätigt und bestärkt worden sei. 

Sektionschef Dr. Peterlunger verglich sodann die Sicher­
heitsverhältnisse in der Welt und in Österreich und 
glaubte sich zu der Feststellung berechtigt, daß sich nicht 
von ungefähr Staatsmänner und Regierungsmitglieder so­
wie Männer der Wirtschaft und der Hochfinanz aus Ost 
und West zu ihren Konferenzen in Österreich treffen. 

Im Verlauf seiner Rede stellte der Generaldirektor für 
die öffentliche Sicherheit auch fest, daß man die Exekutive 
für vieles verantwortlich mache, wofür sie gar nicht zu­
ständig sei: Sie sei nicht Lehrer und Erzieher - dies sei 
Aufgabe der Gesellschaft, der Eltern und der Schule. Diese 
haben daher die Aufgabe und die Pflicht, bei der Bekämp­
fung der Kriminalität durch präventive Maßnahmen mit­
zuwirken. Die Aufgabe der Exekutive sei es, zu dienen, 
zu dienen dem Staat als ihrem Brotgeber, der Heimat, 
dem Vol� und der Gesellschaft, der sie als gleichberech­
tigte Gr,uppe angehört. 

Sektionschef Dr. Peterlunger betrauerte die Toten der 
Exekutive, die ihr Leben für die Sicherheit unseres Landes 
zu geben bereit waren. Abschließend sagte er: 

„Gedenktage sind Marksteine im Ablauf der Zeiten. Wir 
halten sie nicht aus Gewohnheit, wir sehen in diesen Ge­
denktagen einen Anlaß für die Rückschau auf die Ver­
gangenheit, und derer zu gedenken und ihnen zu danken 
für die großen Opfer, die sie erbracht haben; gleichzeitig 
versprechen wir unseren Mitbürgern am heutigen Tag, 
so zu bleiben, wie es die österreichische Gendarmerie seit 
nun 126 Jahren war: tapfer und treu." 

Nachdem Sektionschef Dr. Peterlunger seine Ausfüh­
rungen beendet hatte, brachte die Musikkapelle die Erst­
aufführung des „Gendarmeriejubiläumsmarsches", kom­
poniert von Diplomkapellmeister Otto Lachmayer. 

Nach dem Ausklingen der Bundeshymne wurde die 
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Schulfahne eingeholt und damit die Gedenkfeier beendet. 
Anschließend an die Feier in Mödling legte der Leiter 

der Abt. II/5 im Bundesministerium für Inneres Gend.­
Oberst Kepler in Begleitung des Stellvertreters des Kom­
mandanten der Gendarmeriezentralschule Gend.-Oberst­
leutnant Berger, des Abteilungskommandanten und des 
Bezirksgendarmeriekommandanten von Wiener Neustadt 

Gend.-Rittmeister Höller und Gend.-Kontrollinspektor 
Köstenbauer auf dem Grab des Gründers der Gendar­
merie Freiherr Kempen von Fichtenstamm einen Kranz 
und am Kempenkreuz ein Bukett nieder, nachdem Gend.­
Oberst Kepler bereits vorher in Wien am Ehrenmal für die 
Opfer der beiden Weltkriege einen Kranz niedergelegt 
hatte. 

Gründung einer Gesellschofl der Freunde und Förderer 
der Gendarmerie Niederösterreichs 

Die zu Beginn des heurigen Jahres gegründete „Gesell­
schaft der Freunde und Förderer der Gendarmerie Nieder­
österreichs" hat am Nachmittag des 23. Mai 1975 im großen 
Sitzungssaal des niederösterreichischen Landhauses in 
Wien I, Herrengasse 13, ihre konstituierende Sitzung ab­
gehalten. 

Im Anschluß daran hat der Landeshauptmann von 
Niederösterreich, Ökonomierat Andreas Maurer, an die 
Teilnehmer der Versammlung eine Begrüßungsansprache 
gehalten und diese anschließend zu einem Empfang ein­
geladen. 

Die Initiative für die Gründung dieser Gesellschaft ging 
im Dezember 1974 vom Sicherheitsdirektor für Nieder­
österreich, Wirkl. Hofrat Dr. Schüller, aus. 

Dem Vorstand der Gesellschaft gehören an: Dr. Hein­
rich Hoyos, Gutsbesitzer, Obmann, Komm.-Rat Konsul 
a. D. Dr. Heinrich Leder, Kaufmann, Obmannstellvertreter,
Dr. Thomas Chorherr, Chefredakteurstellvertreter, Dok-

Die 24. Österreichische Holzmesse im Blickpunkt 
der Fachwelt 

Als größte jährlich stattfindende Holzmesse Europas 
findet die 24. österreichische Holzmesse heuer in der Zeit 
vom 9. bis 17. August auf dem Messegelände in Klagenfurt' 
statt. Der Fachwelt wird bei dieser internationalen Holz­
fachveranstaltung das Neueste aus dem Bereich der Forst­
und Holzwirtschaft gezeigt. Bekannt ist die österreichische 
Holzmesse auch für ihr Bemühen die Informations­
möglichkeiten insofern zu verbesser� als eine Vielzahl 
:von Mas':hinen und Geräten der einsclllägigen Branchen 
m _Funkti_on vorgestellt und arbeitsablaufmäßig demon­
striert wird. Einen wesentlichen Beitrag dazu 1 eisten 
das Messesägewerk - es wurde heuer zum 11. Male auf­
gebau�, wobei erstmals ein Bandsägewerk gezeigt wird -
und die Messetischlerei, die heuer als Möbeltischlerei auf 
die Produktion von Küchenmöbeln ausgerichtet ist. Der 
Fachb�reich wird ergänzt durch die Sektoren Transport­
maschmen und -geräte, Urproduktion und zahlreiche 
Sonderschauen. 

In erster Linie für das heimische Publikum für Haus­
f:auen und ,,?ouvenirjäger" wird in einem eige�en Bereich 
e11:e all�ememe Warenmesse durchgeführt. Das Angebot 
re1?1t h1�r von Kunstgegenständen aus Asien, Indien und 
Taiwan ub_�r Te_xtilien, Schmuckgegenstände und moderne
Ele�t�ogercl:te _bis zu Gebrauchsgegenständen des Alltags.
Samtare Emnchtungen bilden den Übergang zum Bau­
sektor, der durch sein umfangreiches Programm sicherlich 
auch viele Interessenten finden wird. 

Daher also bitte vormerken: 24. österreichische Holz­
messe 1975: 9. bis 17. August auf dem Messegelände in 
Klagenfurt! 

4 

tor Robert Harmer, Industrieller, ·Komm.-Rat Anton 
Hinteregger, Kaufmann, Dipl.-Ing. Erich Huber, Architekt, 
Dozent DDr. Robert Prantner, Gesandter, Karl Schuch 
Verkaufsdirektor, Hans Turnauer, Industrieller, Abg. zu� 
NR Hans Hob!, Dr. Kurt Stättner, Amtstierarzt, Komm.­
Rat Josef Priwara, Tischlermeister, Komm.-Rat Franz 
Zoubek, Kaufmann, Vertreter der Marktgemeinde Gresten 
(Viertel ober dem Wienerwald), Stadtgemeinde Bad Vöslau 
(Viertel unter dem Wienerwald), Stadtgemeinde Zwettl 
(Viertel ober dem Manhartsberg), Stadtgemeinde Laa an 
der Thaya (Viertel unter dem Manhartsberg), Gend.-Oberst 
Heinrich Kurz und Gend.-Kontrollinspektor Emmerich 
Wollinger als vom Landesgendarmeriekommando für 
Niederösterreich entsandte Vertreter. 

Geschäftsführer Wirkl. Hofrat Dr. Emil Schüller, Sicher­
heitsdirektor für Niederösterreich. 

Die Mitglieder der Landesregierung: Maurer, Ludwig 
ui:id Körner sowie die Präsidenten des Landtages: Robl, 
Emder und Reiter wurden zu Ehrenmitgliedern der Ge­
sellschaft ernannt. 

Über die Zielsetzungen der Gesellschaft führte ihr Ob­
mann Dr. Heinrich Hoyos bei der konstituierenden Sit­
zung folgendes aus: 

„Wie aus dem Bericht des Herrn Sicherheitsdirektors 
Wirk!. Hofrat Dr. Schüller zu entnehmen war ist auch 
bei uns das Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der 
Exekutive mit einer Reihe von Imponderabilien belastet, 
aus denen sich mancherlei Probleme ergeben, und zum 
Zweck der Lösung dieser Probleme wurde die Gesell­
schaft der Freunde und Förderer der Gendarmerie Nieder­
österreichs gegründet. Im einzelnen sind es folgende Ziele, 
welche diese Gesellschaft anstrebt: 

. Die Gesellschaft hat sich die Aufgabe gestellt, die Be­
volkerung des Bundeslandes Niederösterreich und die zu 
deren Schutz und Sicherheit tätigen Gendarmeriebeamten 
einander wieder näherzubringen, um dadurch die Effizienz 
der Dienstleistung der Gendarmerie im Interesse der Be­
völkerung zu erhöhen und somit auch das Ansehen der 
Gendarmerie in der Öffentlichkeit zu heben. Dieses Ziel 
soll erreicht werden durch ständige Verbesserung der 
Kontakte zwischen der Bevölkerung und der Gendarmerie 
sowie durch den Ausbau des gegenseitigen Vertrauens­
verhältnisses. 

Hiezu sollen vor allem alle Möglichkeiten der Informa­
tion ausgeschöpft werden, um die Bevölkerung über die 
vielfältige Tätigkeit der Gendarmerie und die dabei von 
ihr erbrachten Leistungen zu unterrichten. 

Die Gesellschaft wird dafür Sorge tragen, daß hervor­
ragende Einzelleistungen von Gendarmen in der Öffent­
lichkeit entsprechend Beachtung finden, und wird solche 
Leistungen, soferne dies opportun erscheint, durch Zu­
erkennung von Belohnungen würdigen. 

Die Gesellschaft wird umgekehrt auch dafür Sorge tra­
gen, daß außergewöhnliche Verdienste hervorgehoben und 

anerkannt werden, welche sich Angehörige der Bevölke­
rung im Interesse der Gendarmerie und deren Aufgaben­
stellung erworben haben. 

Die Gesellschaft wird einzelnen Gendarmeriebeamten, 
welche im Rahmen ihrer Dienstausübung oder wegen 
ihrer Pflichterfüllung in der Öffentlichkeit oder innerhalb 
ihres Korps in Schwierigkeiten geraten, ihre moralische 
Unterstützung und, wenn es der Fall erfordert, auch 
anderweitige zweckmäßig erscheinende Hilfe angedeihen 
lassen. Es kann und soll aber nicht die Aufgabe der 
Gesellschaft sein, die Stelle eines etwaigen Versorgungs­
vereines für invalid gewordene Gendarmeriebeamte ein­
zunehmen. 

In besonderen Fällen wird die Gesellschaft jedoch auch 
auf diesem Gebiet tätig werden. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang an das Schicksal des Gend.-Revierinspek­
tors Ottokar Pücher erinnern, welcher vor zwei Jahren 
in Ausübung seines Dienstes schwer verletzt wurde und 
dem nur durch eine großherzige Initiative zur Errichtung 
eines Eigenheimes das Leben wieder halbwegs erträglich 

gemacht werden konnte. Wenn also etwa die Wieder­
holung eines ähnlichen Ereignisses nicht nur Worte des 
Trostes, sondern wirklich Taten erforderlich macht, so ist 
die Gesellschaft willens, die im jeweiligen Fall notwendi­
gen Aktivitäten zu setzen." 

Abschließend trat Dr. Hoyos an alle Anwesenden mit 
der Bitte heran, die Ziele dieser Gesellschaft nach Maß­
gabe der Kräfte und Möglichkeiten jedes einzelnen zu 
unterstützen. Einen besonderen Appell richtete er in die­
sem Zusammenhang an die anwesenden Journalisten und 
Vertreter der Massenmedien, von welchen ein wohlwollen­
des Verständnis der Absichten erwartet ,vird und welche 
er bat, der Gesellschaft bei der Erreichung ihrer Bestre­
bungen zu helfen. Dr. Hoyos gab der festen Überzeugung 
Ausdruck, daß, wenn alle zusammenwirken, der Gesell­
schaft ein Erfolg beschieden sein wird und daß diese Ge­
sellschaft einen Beitrag dazu leisten wird, Österreich so 
zu erhalten, wie wir es uns alle wünschen, als einen Hort 
der Ruhe und Zufriedenheit unter einem rotweißroten 
Banner. 

Der Gendormeriejuhilüumsmorsch 
1 Uraufführung am Gendarmeriegedenktag 1975 bei der Gendarmeriezentralschule j 

Am 6. Juni 1975 führte die Musikkapelle des· Landes­
gendarmeriekommandos für Niederösterreich unter der 
Leitung ihres Kapellmeisters Gend.-Bezirksinspektor 
Friedrich Wimmer anläßlich der Feier des Gendarmerie­
gedenktages 1975 beim Kommando der Gendarmerie­
zentralschule in Mödling in Gegenwart des Generaldirek­
tors für die öffentliche Sicherheit Sektionschef Dr. Oswald 
Peterlunger, des Zentraldirektors Ministerialrat Dr. Robert 
Danzinger und des Gendarmeriezentralkommandanten 
Gend.-General Otto Rauscher sowie des Lehr- und 
Stammpersonals der Gendarmeriezentralschule und der 
aus dem ganzen Bundesgebiet stammenden Teilnehmer 
der Fachkurse zum ersten Mal den „Gendarmerie­
jubiläumsmarsch" von Otto Lachmayer öffentlich auf. 

Der im 79. Lebensjahr stehende Komponist des „Gendarmerie­
Jubiläumsmarsches" und des „Gendarmerlegeneral-Otto-Rauscher­

Marsches•• Otto Lachmayer 

Der Komponist, der im 79. Lebensjahr steht, konnte 
bedauerlicherweise wegen Krankheit nicht an der Ur­
aufführung seines Marsches teilnehmen. Als der Rokoko­
Verlag in Wien im Jahr 1974 die Ouvertüren zu seinen 
Opern „Der Clown" und „Die Erfüllung" auf Schallplatten 
herausbringen wollte, wurde Otto Lachmayer durch Hör­
funk- und Fernsehübertragungen auf das große Reper­
toire und die künstlerische Qualität der niederösterreichi­
schen Gendarmeriemusik aufmerksam. Nachdem andere 
Orchester die Schallplattenaufnahme wegen der Schwie­
rigkeiten der Oper „Der Clown" nicht übernahmen, stu­
dierte das niederösterreichische Gendarmerieorchester die 
beiden Ouvertüren ein und spielte sie im Austrophon­
Schallplattenstudio in Wien auf Band. Die Schallplatte mit 
den beiden Ouvertüren Otto Lachmayers ist ein groß­
artiger Beweis für die Virtuosität der niederösterreichi­
schen Gendarmeriemusiker, die hier mit viel Wärme und 
großer Präzision in einer heiteren Gelöstheit musizierten, 
wie man es bei einem Klangkörper nicht für möglich 
hielte, der wöchentlich nur einen Tag für Proben zur Ver­
fügung hat. 

Licht und Kraft 
Wohnhaus- und Industriebauten 
Elektro- und Radiohandel 

ING. KONRAD RUKSER 

Beh. konz. Installationsbüro für Elektrotechnik 

1190 WIEN, PANTZERGASSE 2, 
GLATZGASSE 3, TEL. 34 8148 
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GENDARMERIE­
JUBILÄUMSMARSCH 

OpLKpm OTTO t.ACRMAYER 

Gtmd:u:merle-OTclleetor d. LOK.f.Nö. 

ai:U X.pm.'Fried.rlc:.b Wimmer 

Schallplattentasche zum ,,Gendarmeriejubilliumsmarsch'' 

Diplomkapellmeister Otto Lachmayer war von der -
wie er sagte - ,,vollendeten, ganz seinen Vorstellungen 
entsprechenden Interpretation" der beiden Ouvertüren so 
eingenommen, daß er aus Bewunderung für 

„die . öster­
reichische Bundesgendarmerie und zum Dank fur die aus­
gezeichnete Zusammenarbeit mit der niederösterreichi­
schen Gendarmeriemusik den „Gendarmeriegeneral­
Otto-Rauscher-Marsch" komponierte. Als der Gendar­
meriezentralkommandant ersuchte, diesen Marsch der 
Bundesgendarmerie zuzueignen, unterließ Otto Lachmayer 
die Umwidmung und komponierte auch noch den „Gendar­
meriejubiläumsmarsch". Die Musikkapelle des Landes­
gendarmeriekommandos für Niederösterreich hat diese 
modernen, von der Tradition der altösterreichischen 
Militärmärsche abweichenden Kompositicnen in einer Be­
arbeitung des Gend.-Revierinspektors Otto Hampel ein-
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Zwei Tage und zwei Nächte hat's 
gewettert und gegossen, 
vom Himmel ist das Wasser grad 
wie aus dem Schaff geflossen. 
Die Donau ist, so grau, so grau, 
gestiegen wild und trutzig, 
nun ist sie noch einmal so breit 
und noch einmal so schmutzig. 
Die Bäume stehen in der Flut, 
nur wer das si-eht, der kennt es, 
sie stehn gebeugt von der Gewalt 
des nassen Elementes. 
Blickt man zum rechten Ufer hin, 
dort wo der Handelskai, 
da guckt das Riesenrad hervor, 
das murmelt leis: ,,0 je!" 

Adelheid Hepler 
Perchtoldsdorf 

GENDARMERIEGENERAL 

orro RAUSCHER 

MARSCH 

Dpi Kpm.OTTO L/LCHMAYER 

Ocodanl:l1'rt!,-On:h.ea1e, dlL<iK..t.NÖ. 

mJt Kµ.c3,Pl'iadrlcb Wlmc..rr 

Schallplattentascbe zum „Gendarmerlegeneral-Otto-Rauscher­

Marsch" 

studiert und für eine Schallplatteriedition im Wiener Kon­
zerthaus aufgenommen. Die Schallplatte mit den beiden 
Märschen wurde vom Gendarmeriezentralkommandanten 
aus privaten Mitteln in einer begrenzten Anzahl an­
geschafft und Freunden sowie Mitarbeitern als liebens­
würdige Aufmerksamkeit zugedacht. 

Am Gendarmeriegedenktag 1975 sind zum ersten Mal 
die Akkorde des von Otto Lachmayer der österreichischen 
Bundesgendarmerie zum 125. Jahr des Bestehens der Gen­
darmerie in Österreich gewidmeten „Gendarmeriejubi­
läumsmarsches" über den von den Flaggen aller Bundes­
länder geschmückten Paradeplatz der Gendarmerieschule 
in Mödling erklungen. Mögen die Weisen des „Gendar­
meriejubiläumsmarsches" und des „Gendarmeriegeneral­
Otto-Rauscher-Marsches" bald auch bei festlichen Anlässen 
der Landesgendarmeriekommanden erklingen! 

UND CilBT REINEN ATEM 

Die Verhoftung und ihre verfossungsrechtliche Begrenzung 
1 Von Sektionsrat Dr. GERHARD EGGER, Wien 1 

Mit Erkenntnis vom 7. März 1975, B 281/74, hat der 
Verfassungsgerichtshof ausgesprochen, daß der Beschwer­
deführer in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Recht auf persönliche Freiheit verletzt worden ist, weil 
er von einem Gendarmeriebeamten und einem Gemeinde­
sicherheitswachebeamten nächst seinem Haus rechts­
widrigerweise festgehalten worden sei. Diesem Ausspruch 
lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Am 26. August 1974 gegen 22.15 Uhr schritten ein 
Gendarmeriebeamter des Gendarmeriepostens H. und ein 
Gemeindesicherheitswachebeamter der Gemeinde H. - ein 
von der Bezirkshauptmannschaft ermächtigtes Straßen­
aufsichtsorgan - nächst seinem Wohnhaus in A. gegen 
den Beschwerdeführer ein, weil er. im Verdacht stand, 
soeben ein Kraftfahrzeug in alkoholisiertem Zustande ge­
lenkt zu haben. Der Beschwerdeführer versuchte, in sein 
Wohnhaus zu entkommen. Die Beamten sperrten ihm 
jedoch den Weg ab und hielten ihn fest. Sie forderten 
ihn „im Namen des Gesetzes" auf, zu dem ungefähr 10 m 
entfernten Dienstfahrzeug mitzukommen, damit dort mit 
dem Beschwerdeführer der Alkotest durchgeführt werde. 
Der Beschwerdeführer begann jedoch zu schreien und 
passiven Widerstand· zu leisten. Er wurde daher von den 
Beamten zum Dienstfahrzeug „geschoben". Er weigerte 
sich weiterhin, sich dem Alkotest zu unterziehen. Nach 
Abnahme des Führerscheins wurde die Amtshandlung 
damit beendet, daß die Beamten den Beschwerdeführer 
,,gehen ließen". Die Beschwerde an den Verfassungs­
gerichtshof richtet sich gegen das Festhalten des 
Beschwerdeführers durch die beiden Beamten vor seiner 
Haustür und sein verbringen in das ungefähr 10 m ent­
fernte Dienstfahrzeug. 

Bei der rechtlichen Würdigung dieses Sachverhalts ging 
der Verfassungsgerichtshof zunächst davon aus, daß die 
Amtshandlung von den Beamten zunächst in Vollziehung 
der Straßenverkehrsordnung 1960 vorgenommen wurde. 
Beide Beamte seien - so führte der Verfassungsgerichts­
hof weiter aus - für die Bezirkshauptmannschaft tätig 
geworden; die Amtshandlung sei daher dieser Behörde 
zuzurechnen. Die Amtshandlung sei im Rahmen der den 
Hilfsorganen der Behörde zustehenden Befehls- und 
Zwangsgewalt geschehen; sie sei mit unmittelbarem phy­
sischem Zwang verbunden. Ein ordnungsgemäßes Verwal­
tungsverfahren sei ihr nicht vorangegangen, sie sei mit 
einem ordentlichen Rechtsmittel wirksam nicht bekämpf­
bar. Es handle sich also um eine sogenannte faktische 
Amtshandlung, die beim Verfassungsgerichtshof unmittel­
bar angefochten werden kann. 

Der Verfassungsgerichtshof hat zwar in ständiger 
Rechtsprechung erkannt, daß Art. 8 StGG (in Verbindung 
mit § 4 des Gesetzes vom 27. Oktober 1863, RGBI. Nr. 87, 
zum Schutze der persönlichen Freiheit) - ebenso wie Art. 5 
der Europäischen Menschenrechtskonvention (MRK) -
Schutz nur gegen rechtswidrige Verhaftung gewährt, daß 
aber von Verhaftung nur dann die Rede sein kann, wenn 
der Wille der Behörde primär auf eine Beschränkung der 
Freiheit gerichtet ist, nicht jedoch dann, wenn die Be­
schränkung sekundäre Folge dieser Beschränkung ist. In 
vorliegendem Falle wurde der Beschwerdeführer förmlich 
,,im Namen des Gesetzes" aufgefordert, zum Dienstfahr­
zeug mitzukommen; dieser Befehl wurde unter Anwen­
dung physischen Zwanges gegen den widerstrebenden 
Beschwerdeführer durchgesetzt; eine derartige Maßnahme 
fällt aber jedenfalls nach der Rechtsprechung des Ver­
fassungsgerichtshofes unter den Begriff der Verhaftung. 

Der Gerichtshof hatte also zu klären, ob hier ein „vom 
Gesetz bestimmter Fall" vorliegt, der im Sinne des § 4 
des Gesetzes zum Schµtze der persönlichen Freiheit diese 
Verhaftung rechtfertigt. Der von der belangten Behörde 
gegebene Hinweis auf § 97 Abs. 1 lit. c der Straßen­
verkehrsordnung 1960, in der Fassung der Novelle BGB!. 
Nr. 209/1969, ging ins Leere. Danach haben nämlich unter 
anderem die Organe der Bundesgendarmerie und in be­
stimmten Fällen auch die Organe der Gemeindewach­
körper an der Vollziehung der Straßenverkehrsordnung 
durch „Anwendung körperlichen Zwanges, soweit dies ge-

setzlich vorgesehen ist", mitzuwirken. Diese Bestimmung 
enthält also lediglich eine Verweisung auf andere Gesetze; 
sie vermag die in Rede stehende Amtshandlung unmittel­
bar nicht zu rechtfertigen. 

§ 5 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung 1960 bietet
gleichfalls keine Grundlage für die Beschränkung der 
Freiheit des Beschwerdeführers. Vielmehr ergibt sich aus 
§ 9 Abs. 1 lit. b dieses Gesetzes, daß die Weigerung,
sich einem Alkotest zu unterziehen, verwaltungsstrafrecht­
lich zu ahnden, aber nicht durch Anwendung physischen
Zwanges durchzusetzen ist. Auch der von der belangten
Behörde ins Treffen geführte § 76 Abs. 1 des Kraftfahr­
gesetzes 1967 enthält keinerlei Bestimmung, die es ge­
statten würde, die Freiheit einer Person zu beschränken,
der ein Führerschein abgenommen werden soll. Die vor­
genommene Freiheitsbeschränkung, die ausschließlich
zwecks Feststellung des Grades �iner vermuteten Alkoho­
lisierung vorgenommen worden ist, fand aber auch im
§ 35 VStG 1950 keine Deckung. Somit war die Verhaftung
des Beschwerdeführers durch keine gesetzliche Bestim­
mung gerechtfertigt.

Die Tatsache, daß das Grundrecht auf persönliche Frei­
heit immer wieder Gegenstand verfassungsgerichtlicher 
Prüfung ist, läßt es angezeigt erscheinen, die verfassungs­
rechtliche Abgrenzung der Verhaftung kurz zu um­
schreiben. 

Art. 8 StGG gewährleistet jedermann, somit auch den 
Ausländern, die Freiheit der Person. Zur Gewährung des 
vollen und ganzen Schutzes von Leben und Freiheit gegen­
über allen Einwohnern ohne Unterschied der Geburt, 
Staatsangehörigkeit, Sprache, Rasse oder Religion mußte 
sich Österreich auch im Art. 63 Abs. 1 des Staatsvertrages 
von Saint-Germain verpflichten. Der Schutz, den diese 
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Verfassungsbestimmungen gewährleisten, bezieht sich auf 
die physische Freiheit der Person, er sichert alle Ein­
wohner Österreichs gegen willkürliche Verhaftungen; son­
stige Beschränkungen der Handlungsfreiheit, die durch ein 
behördliches Verbot herbeigeführt werden, sind nicht nach 
Art. 8 StGG zu beurteilen. Der Begriff der Verhaftung 
wird vom Verfassungsgerichtshof allerdings extensiv aus­
gelegt; er umfaßt jede Maßnahme, durch die in die per­
sönliche Freiheit des einzelnen mit physischen Mitteln ein­
gegriffen wird. 

Art. 8 StGG enthält die bloße Feststellung, daß die 
Freiheit der Person gewährleistet sei, verweist jedoch im 
übrigen auf das als Bestandteil des Staatsgrundgesetzes 
erklärte Gesetz vom 27. Oktober 1862, RGBL Nr. 87, zum 
Schutze der persönlichen Freiheit, das durch das B-VG 
(Art. 149) als ein Verfassungsgesetz des Bundes erklärt 
wurde. Nach dem bezeichneten Gesetz zum Schutze der 
persönlichen Freiheit (§ 2) darf die Verhaftung einer 
Person grundsätzlich nur kraft eines richterlichen, mit 
Gründen versehenen Befehles erfolgen. Dieser Befehl muß 
dem Verhafteten sogleich bei der Verhaftung oder noch 
innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden zugestellt 
werden. Die zur Anhaltung berechtigten Organe der öffent­
lichen Gewalt (zum Beispiel die Behörden der allgemeinen 
Sicherheitspolizei, Bundespolizeibehörden, die Exekutiv­
organe der Bundesgendarmerie und Bundespolizei, die 
Organe der Steueraufsicht und Zollaufsicht, die Gemeinde­
vorstehungen, das beeidete Forst- und Feldschutzpersonal) 
sind zwar berechtigt, eine Person in den vom Gesetz 
(Bundes- oder Landesgesetz) ausdrücklich bestimmten 
Fällen in Verwahrung zu nehmen, sie müssen jedoch diese 
Person innerhalb der nächsten achtundvierzig Stunden 
entweder freilassen oder an die zuständige Behörde ab­
liefern; unter zuständiger Behörde ist hiebei diejenige 
Behörde zu verstehen, der nach Maßgabe des Falles das 
weitere Verfahren bezüglich der in Verwahrung genom­
menen Person gesetzlich zukommt. Wenn ein Vollzugs­
organ in Ausübung seines Amtes oder Dienstes diesen 
Bestimmungen zuwiderhandelt und die persönliche Frei­
heit einer Person in gesetzwidriger Weise einschränkt, 
macht es sich im Falle bösen Vorsatzes des Verbrechens des 
Mißbrauches der Amtsgewalt, sonst aber einer Übertretung 
schuldig. Art. 8 Abs. 3 StGG verpflichtet überdies den 
Bund, dem Verletzten für jede gesetzwidrig verfügte oder 
verlängerte Verhaftung den Ersatz des hiedurch verursach­
ten Schadens zu leisten. 

Gemäß Art. 5 Abs. 1 MRK hat jedermann ein Recht 
auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf einem Men­
s?1en nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetz­
hch vorgeschriebene Weise entzogen werden: 

-�) �enn er _rechtmäßig nach Verurteilung durch ein zu­
stand1ges Gericht in Haft gehalten wird; 
. b) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist oder 
m„H_aft geha�ten wird wegen Nichtbefolgung eines recht-
11:aßigen <?enchtsbeschlusses oder zur Erzwingung der Er­
fullung emer durch das Gesetz vorgeschriebenen Ver­
pflichtung; 

c) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist oder
in Haft gehalten wird zum Zwecke seiner Vorführung vor 
die zuständige Gerichtsbehörde, sofern hinreichender Ver­
dacht dafür besteht, daß der Betreffende eine strafbare 
Handlung begangen hat, oder begründeter Anlaß zu der 

Annahme besteht, daß es notwendig ist, den Betreffenden 
an der Begehung einer strafbaren Handlung oder an der 
Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern; 

d) wenn es sich um die rechtmäßige Haft eines Minder­
jährigen handelt, die zum Zweck überwachter Erziehung 
angeordnet ist, oder um die rechtmäßige Haft eines solchen, 
die zum Zweck seiner Vorführung vor die zuständige Be­
hörde verhängt ist; 

e) wenn er sich in rechtmäßiger Haft befindet, weil er
eine Gefahrenquelle für die Ausbreitung ansteckender 
Krankheiten bildet oder weil er geisteskrank, Alkoholiker, 
rauschgiftsüchtig oder Landstreicher ist; 

f) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist oder
in Haft gehalten wird, um ihn daran zu hindern, unberech­
tigt in das Staatsgebiet einzudringen oder weil er von 
einem gegen ihn schwebenden Ausweisungs- oder Aus­
lieferungsverfahren betroffen ist. 

Gemäß Art. 5 Abs. 2 MRK muß jeder Festgenommene 
in möglichst kurzer Frist und in einer ihm verständlichen 
Sprache über die Gründe seiner Festnahme und über die 
gegen ihn erhobenen Beschuldigungen unterrichtet werden. 

Art. 5 Abs. 3 MRK ordnet an, daß jede nach der Vor­
schrift des Abs. 1 c dieses Artikels festgenommene oder 
in Haft gehaltene Person unverzüglich einem Richter oder 
einem anderen, gesetzlich zur Ausübung richterlicher 
Funktionen ermächtigten Beamten vorgeführt werden 
muß. Er hat Anspruch auf Aburteilung innerhalb einer 
angemessenen Frist oder auf Haftentlassung während des 
Verfahrens. Die Freilassung kann von der Leistung einer 
Sicherheit für das Erscheinen vor Gericht abhängig ge­
macht werden. 

Jedermann, dem seine Freiheit durch Festnahme oder 
Haft entzogen wird, hat das Recht, ein Verfahren zu be­
antragen, in dem von einem Gericht ehetunlich über die 
Rechtmäßigkeit der Haft entschieden und im Falle der 
Widerrechtlichkeit seine Entlassung angeordnet wird 
(Art. 5 Abs. 4 MRK). Jeder, der entgegen den Bestimmun­
gen dieses Artikels von Festnahme oder Haft betroffen 
worden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz (Art. 5 Abs. 5 
MRK). (Fortsetzung folgt!) 
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Der zwischenslootliche Kroltlohrzeug-Verkehr 
1 Von Gend.-Bezirksinspektor FRANZ WIESNER, Gend.-Fahrschullehrer, Linz j 

Wenn ein Kraftfahrzeug eine Staatsgrenze passiert und 
in ein anderes Staatsgebiet eintritt, dann ist der Kfz-Ver­
kehr zwischenstaatlich. 

Eine Person, die ihren dauernden Wohnsitz im Ausland 
hat und ein Kraftfahrzeug lenkt, das im Ausland zum Ver­
kehr zugelassen wurde, ist im Inland nach folgenden Er­
fordernissen zu beurteilen: 

1. verkehrsrechtlich,
2. zollrechtlich,
3. paßrechtlich,
4. steuerrechtlich,
5. fernmelderechtlich,
6. haftpflichtmäßig.
Grundlagen, die den zwischenstaatlichen Verkehr regeln

sind: Pariser übereinkommen vom 24. April 1929, BGBl'. 
Nr. 304/1930, Genfer Abkommen vom 19. September 1949, 
BGBL Nr. 222/1955, Kraftfahrgesetz 1967, BGBL Nr. 267/ 
1967. 

1. Verkehrsrechtliche Erfordernisse
Grundsätzlich müssen alle Kfz-Lenker einen gültigen 

Führerschein und Zulassungsschein besitzen, mit sich füh­
ren und auf Verlangen vorweisen oder aushändigen. 

Es gibt folgende Führerscheine 
1. Zwischenstaatlichen, Kl. A, B, C (Pariser überein­

kommen), derzeit in 23 Staaten erforderlich, 
2. Einheitsführerschein (rosa) 8 Gruppen (Genfer Ab­

kommen), 
3. Internationaler Führerschein (in Österreich nicht auf­

gelegt), gilt nur in Verbindung mit dem heimatlichen 
Führerschein und ist befristet, 

4. Heimatlicher Führerschein (nach den jeweiligen Ge­
setzen des Landes). Erl. BMfHuW vom 8. Mai 1962, wo­
nach Personen verschiedener Länder, sofern sie das 
18. Lebensjahr erreicht haben, in Österreich mit dem hei­
matlichen Führerschein ein Kraftfahrzeug lenken dürfen. 

Führerschein der Deutschen Bundeswehr ist in Öster­
reich gültig; desgleichen der Deutschen Bundesbahn, der 
Deutschen Bundespost, des Bundesgrenzschutzes und der 
Polizei. 

Somit ist das Lenken von Kraftfahrzeugen im Sinne 
und im Umfang der Bestimmungen des § 79 Abs. 1 KFG 
1967 auf Grund der in der BRD erteilten Lenkerberech­
tigungen, deren Erteilung durch einen dieser Führer­
scheine bestätigt ist, zulässig (Erl. BMfVk. vom 28. Novem­
ber 1974, Zl. 63.483-IV/4-1974). 

Entziehung eines Führerscheines nach dem KFG 1967, 
§§ 73 und 86. Achtung! Sonderausgabe des deutschen
Bundeskriminalblattes vom 4. Oktober 1973, betreffend 
Herstellung und Verbreitung von falschen Führerscheinen
(Erlaß des BMfl Zl. 320.057/3-20/B 2/73 vom 28. November 
1973).
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Die Kraftfahrzeuge müssen mit amtlichen 
Kennzeichen versehen sein 

Äußere Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge im zwischen­
staatlichen Kfz-Verkehr: 

a) heimatliche Kennzeichen,
b) zwischenstaatliche Unterscheidungszeichen (Anbrin­

gung!). Bei Kfz-Kontrollen beanstanden, aber nicht be­
strafen oder anzeigen, 

c) Anhängerkennzeichen im Grenzverkehr (§ 49/3 KFG),
d) vorübergehende Zulassung (§ 38 KFG),
e) Zollkennzeichen,
f) Kennzeichen der Diplomaten und Konsuln,
g) TIR. Verschlußanerkenntnis (Zulassungsbescheini­

gung für ein Straßenfahrzeug ist mitzuführen). 
Die Bewilligung zur Ausgabe von Carnets-TIR wurde 

vom BMfF dem ÖAMTC erteilt. 
Verhalten bei unvorhergesehenen Ereignissen 

Mit Erlaß des BMfl, GDfdÖS, vom 11. Juli 1960, Zl. 
86.878-4/60, wurde der Erlaß des BMfF, Zl. 56.000-12/60, 
allen Sicherheitsdienststellen zur Kenntnis und Darnach­
haltung übermittelt (Auszug). 

Meldepflicht 
Werden Zollverschlüsse infolge eines unvorhergesehenen 

Ereignisses unterwegs verletzt oder werden Waren ver­
nichtet oder beschädigt, so hat der Warenführer diesen 
Vorfall so schnell wie möglich dem nächsten Zollamt zu 
melden. 

Sollte diese Meldung an ein Zollamt nicht möglich sein, 
dann hat der Wagenführer die nächstgelegene Polizei­
oder Gendarmeriedienststelle zu verständigen. 
Umladungen dürfen grundsätzlich nur in Anwesenheit 
eines Hoheitsorganes vorgenommen werden. 

Protokoll 
Die einschreitenden Hoheitsorgane haben den Sach­

verhalt festzustellen, ein Protokoll aufzunehmen und den 
Carnet-TIR-Transport an das nächste Zollamt weiterzu­
leiten, das heißt weiterzuweisen und nicht zu begleiten. 

In allen Fällen ist das aufgenommene Protokoll dem 
Carnet-TIR beizuschließen und dies auf der vierten Seite 
des Umschlagblattes zu vermerken. 

Im Rahmen der wechselseitigen Hilfeleistung erscheint 
es erforderlich, daß Gendarmeriedienststellen soweit sie 
im Zusammenhang mit einem Carnet-TIR-Tr;nsport ein­
schreiten, umgehend mit dem nächsten Zollamt Verbin­
dung aufnehmen. 

Zulassungsscheine 
Nach dem Genfer Abkommen ist ein internationaler 

oder zwischenstaatlicher Zulassungsschein nicht vorge-
sehen. . · 

Nur die Farbe, das Format und die Ausführung müssen 
für alle Kraftfahrzeuge gleich sein. Die Kontrolle der 
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Daten durch Sicherheitsorgane ist trotz Fremdsprache 
möglich (Vergleich der Motornummer usw.). 

Zwischenstaatlicher Zulassungsschein nach dem Pariser 
Übereinkommen für Länder, die sich nicht dem Genfer 
Abkommen angeschlossen haben. 

Zurücknahme der Zulassung nach dem KFG § 86, ins­
besondere bei unrichtigen Angaben, Ausrüstungsmängeln 
oder Verstoß gegen die Ladevorschriften. 

Staaten, die keiner der internationalen Vereinbarungen 
(Paris oder Genf) angehören, sind vom zwischenstaatlichen 
Kfz-Verkehr ausgeschlossen. Zum Beispiel: Indien, Japan, 
Korea usw. (§ 82/2 KFG). 

Bei Eintritt in das Bundesgebiet ist dem Lenker eine 
Bescheinigung auszustellen, worin er belehrt wird, daß 
die Verwendung des Kraftfahrzeuges nur innerhalb von 
3 Tagen nach dem Eintritt erlaubt ist. 

Muster dieser Bescheinigung in der A V für die BG 1/53. 
Nach Ablauf der drei Tage vorübergehende Zulassung 
nach § 38 KFG. 

2. Zollrechtliche Erfordernisse

Zollausländer dürfen gewisse Fahrzeuge begünstigt 
(,,formlose Vormerkung") für die Dauer eines Jahres nach 
Österreich einbringen. 

Personen mit einem Doppelwohnsitz (Aus- und Inland) 
erhalten vom Zollamt einen Kraftfahrzeugvormerkungs­
schein. Dieser berechtigt zur mehrmaligen Einbringung des 
Fahrzeuges nach Österreich für die Dauer von 90 Tagen 
während eines Kalenderjahres. 
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Achtung auf mißbräuchliche Verwendung „begünstigter 
Fahrzeuge". Sicherheitsorgane haben solche Wahrnehmun­
gen dem Zollamt anzuzeigen! (Erlaß des BMfI Zl. 288.525-
5 A/61 - BMfF Zl. 16.480-12/61). Zum Beispiel: Personen, 
die in Österreich ihren ordentlichen Wohnsitz haben, be­
nützen dauernd oder auch nur gelegentlich ein Kfz mit 
ausländischem Kennzeichen. Im Ausland gestohlene oder 
entliehene Kfz werden öfter bei Händlern abgestellt und 
zum Verkauf angeboten. 

Nichtbegünstigte Kraftfahrzeuge dürfen in das öster­
reichische Bundesgebiet nur eingebracht werden, wenn für 
diese ein Triptyk oder Carnet vorgewiesen werden kann. 

Dauer des Aufenthaltes ist im jeweiligen Zolldokument 
angegeben. Eine Verlängerung ist möglich. Einige nicht­
begünstigte Fahrzeuge: Lkw, Zkw, Sonder-Kfz, Renn- und 
Wertungsfahrzeuge, Wasserfahrzeuge über 5,5 m Länge 
mit Maschinenantrieb und andere. 

3. Paßrechtliche Erfordernisse

Grundsätzlich sind für alle Ausländer, die nach Öster­
reich einreisen, Dokumente erforderlich: Personalausweis, 
Reisepaß, Reisepaß mit Visum. In den letzten Jahren schuf 
Österreich, zusammen mit anderen Staaten, auf diesem 
Gebiet bedeutende Erleichterungen. Diese Erleichterun­
gen im Reiseverkehr sind länderweise sehr verschieden. 

4. Steuerrechtliche Erfordernisse

Für alle Kraftfahrzeuge, die im Ausland zugelassen wer­
den und nach Österreich eingebracht werden, muß die ge­
setzlich bestimmte Kfz-Steuer entrichtet werden. 

Ausgenommen sind die Kraftfahrzeuge jener Staaten, 
mit denen Österreich diesbezügliche Abkommen abge­
schlossen hat (zirka 30 europäische Länder). Die Steuer­
pflicht beginnt mit dem Monat des Eintrittes bis zum Ver­
lassen des Staatsgebietes. 

Für Lenker aus Ländern, mit denen Österreich kein 
diesbezügliches Abkommen geschlossen hat, stellt das 
Zollamt beim Eintritt eine Steuerkarte (grau) aus. 

5. Fernmelderechtliche Erfordernisse

Ausländer, die sich vorübergehend · (bis zu 3 Monaten) 
in Österreich aufhalten, brauchen zum Betrieb von Rund­
funkanlagen in Kraftfahrzeugen keine Bewilligung. 

Erlaß des BMfI Zl. 146.920-4/49: ,, . . .  auch bei Kfz-Kon­
trollen ist fallweise die Berechtigung der Benützung von 
Rundfunkanlagen zu überprüfen, sofern es sich nicht um 
ausländische Kfz handelt, bei denen eine Kontrolle in die­
ser Hinsicht zu unterbleiben hat." 

6. Haftpßichtmäßige Erfordernisse

Über die Empfehlung der „Beratenden Versammlung 
des Europarates" wurde das übereinkommen über die 
obligatorische Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung am 
20. April 1959 geschaffen.

Für Österreich ist dieses Abkommen am 9. Juli 1972 in
Kraft getreten. Die zu diesem Abkommen erforderlichen• 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften sind bereits in den 
§§ 59 bis 63 des KFG 1967 enthalten.

Für Kraftfahrzeuge und Anhänger mit ausländischem
Kennzeichen muß, wenn sie im Inland auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr verwendet werden, die Haftung eines 
Versicherers oder eines Verbandes vorliegen. Dies gilt auch 
für Motorfahrräder, selbst dann, wenn sie im Heimatstaat 
nicht als Kraftfahrzeuge gelten oder keine Kennzeichen 
führen müssen. Der Nachweis erfolgt durch die grüne 
Versicherungskarte, wenn der Buchstabe „A" (A - Öster­
reich) nicht durchgestrichen ist. 

Für folgende Staaten gilt das amtliche Kennzeichen als 
Nachweis der im § 62 (1) KFG angeführten Haftung: 

1. die Bundesrepublik Deutschland (ausgenommen Zoll­
kennzeichen . und Kennzeichen der alliierten Truppen­
zulassungsstellen). 

2. Die Volksrepublik Ungarn (ausgenommen Kennzei­
chen mit den Buchstaben DT und CK). 

3. die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein (aus­
genommen Motorfahrräder und Fahrräder mit Hilfsmotor 
und Kleinmotorräder). 

4. Die Sozialistische Föderation der Republik Jugosla­
wien und 

5. die Tschechoslowakische Sozialistische Republik (aus­
genommen Motorfahrräder und Fahrräder mit Hilfsmotor). 

Diese Kraftfahrzeuge und Anhänger, die mit amtlichen 
Kennzeichen versehen sind, brauchen in Österreich keine 
grüne Karte. 

Befreiung von der Versicherungspflicht, wenn die Be­
friedigung von Ansprüchen geschädigter Dritter auf eine 
andere Weise gewährleistet ist, ist möglich (Bescheinigung 
der Regierung des Heimatstaates, die im Bundesgebiet den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes auf Verlan­
gen zur Überprüfung auszuhändigen ist). 

Richtlinien für das Einschreiten 

Überprüfung des Versicherungsnachweises bei Verkehrs­
unfällen mit ausländischen Kraftfahrzeugen, Anhängern 
und Mopeds „CM". 

A. bei Kontrollen der grünen Karte im Rahmen der
Tatbestandsaufnahme nach Verkehrsunfällen ist festzu­
stellen, ob dieselbe für Österreich ausgestellt wurde und 
wer sie ausgestellt hat, welche Nummer sie trägt und 
ob das Dokument noch gültig ist (Erlaß des BMfI vom 
30. August 1956, Zl. 129.720-3/56).

B. Bei Verkehrsunfällen (Sachschäden und Personen­
schäden), die durch ausländische Fahrzeuge verursacht 
werden, ist vom Lenker des Fahrzeugs der Nachweis einer 
aufrechten Versicherungshaftung zu verlangen (aus-

genommen die begünstigten Länder). Kann dieser nicht 
erbracht werden, so ist dafür zu sorgen, daß das be­
treffende Fahrzeug bis zur Beibringung eines Nachweises 
über eine solche Versicherungshaftung eines in •Österreich 
zugelassenen Versicherungsunternehmens nicht in Betrieb 
genommen wird. Dies kann nötigenfalls durch Abnahme 
der Kennzeichen geschehen. überdies ist eine Verwal­
tungsstrafanzeige zu erstatten (Erl. BMfI vom 7. März 
1958, Zl. 165.978-3/57). 

C. Meldungen über Unfälle, an denen Kraftfahrzeuge,
Anhänger oder Motorfahrräder mit dauerndem Standort 
im Ausland beteiligt sind, oder über Unfälle mit Per­
sonenschaden, bei denen die Lenker des schädigenden 
Fahrzeugs nicht festgestellt werden konnten (Fahrerflucht), 
haben die für die Ermittlung des Haftpflichtigen not­
wendigen Angaben zu enthalten. Daher ist auch der Be­
stand einer Haftung gemäß § 62 KFG zu überprüfen. 

Eine Durchschrift jeder dieser Meldungen ist unverzüg­
lich dem Verband der Versicherungsanstalten Österreichs 
unentgeltlich einzusenden. Dieser Durchschrift ist auch der 
abzutrennende Schadensbericht (zur grünen Versiche­
rungskarte oder zur Schadensversicherung) anzuschließen, 
sofern er nicht eingesendet wurde. Versicherungsschein 
oder grüne Versicherungskarte sind jedoch nicht abzu­
nehmen. Wenn der Lenker des ausländischen Fahrzeugs 
nicht nachweisen kann, daß für sein Fahrzeug eine Haf­
tung vorliegt (grüne Versicherungskarte, Schadensbehand­
lungsversicherung oder amtliches Kennzeichen), und da­
her eine Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde zu 
erstatten ist, so ist der nach dem Eintrittszollamt zust�ndi­
gen Finanzlandesdirektion zur Überprüfung der Umstände 
des Eintritts in das Bundesgebiet ein Durchschlag dieser 
Anzeige zur weiteren Veranlassung zu übersenden (Erl. 
BMfI vom 10. April 1958, Zl. 54.147/58). 

D. Kraftfahrzeuge mit amtlichen Kennzeichen der Bun­
desrepublik Deutschland, Ungarns, der Schweiz, Liechten­
steins, Jugoslawiens und der Tschechoslowakei sind von 

So sparen Sie Zeit, 
Geld und Nerven. 

Oie „ 7 Goldenen Regeln" 
der Kundendienste von Bosch. 

1 Bei uns werden Fehler mit
• modernen Prüf- und Test­

geräten gesucht. Das geht 
schneller und ist für Sie billiger. 

2 Bei uns werden Defekte
egezielt repariert -

sonst nichts. 

3 Bei uns wird nur dann
• ausgetauscht, wenn für Sie

der Austausch billiger ist als 
die Reparatur. Oder wenn Sie 
es besonders eilig haben. 

4 Wir haben Spezialisten,
edie Fehler schnell fiiiden 

und beseitigen. Denn keiner 

kennt Bosch-Produkte besser 
als die Leute vom Bosch­
Kundendienst. 

5 Bei uns bekommen Sie
.aufWunsch einen Kosten­

voranschlag. Sie wissen vorher, 
was Sie nachher bezahlen. 

6 Wir halten Tem1ine - bei
euns brauchen Sie nicht 

lange zu warten. 

7. Bei uns bekommen Sie 
• aufjede Instandsetzung

eine Garantie. 6 Monate 
oder 10.000 km. 

osch-Erzeugnisse sind schnell und einfac 
u warten. Und wir sind die Spezialisten clafi. . 
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Vertrauen bei Geldanlage 

Verständnis bei Kreditwünschen 

der Erbringung eines Versicherungsnachweises befreit. 
Darauf wird bei Amtshandlungen im Zuge der Tat­
bestandsaufnahme nach Verkehrsunfällen Bedacht zu neh­
men sein. Es wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, daß 
eine Befreiung von der Versicherungspflicht auch in die­
sen Fällen nicht besteht und demnach Durchschriften der 
Unfallsmeldungen auch dann an den Verband der Ver­
sicherungsanstalten zu übermitteln sind, wenn an dem 
Unfall Kraftfahrzeuge mit amtlichen Kennzeichen vor­
stehender Länder beteiligt sind. 

Zur Bese1tigung von Zweifeln wird festgestellt, daß alle 
Unfälle mit Personenschaden, bei denen der Lenker des 
schädigenden Fahrzeugs nicht eruiert werden konnte, dem 
Verband der Versicherungsanstalten bekanntzugeben sind. 
Dies deshalb, weil in der überwiegenden Mehrzahl solcher 
Fälle die Klärung der Frage, ob es sich bei dem schädigen­
den Fahrzeug um ein ausländisches handelt, nicht oder 
zumindest nicht genügend rasch möglich sein wird und 
daher dem angestrebten Zweck durch Bekanntgabe aller 
Fahrerfluchtsfälle besser gedient ist (Erl. BMfI vom 27. Juli 
1958, Zl. 95.904-4/58). 

Bei Verkehrsunfällen, an denen Lenker von Kraft­
fahrzeugen (Anhängern) und Motorfahrrädern mit dauern­
dem Standort im Ausland beteiligt sind, ist wegen der 
Ausfallshaftung der Republik Österreich gemäß § 56 Abs. 
3 KFG 1955 in der Fassung BGBI. Nr. 49/1958 auch bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 99 Abs. 6 lit. a StVO 
1960 in der geltenden Fassung eine Meldungsdurchschrift 
dem Verband der Versicherungsanstalten Österreichs zur 
Verfügung zu stellen (Erl. BMfl, GDfdöS, vom 28. Dezem­
ber 1966, Zl. 76.281-13/66). 

Festhalten der Daten bei Verkehrsunfällen mit Beteiligung 
ausländischer Fahrzeuge 

Bei Verkehrsunfällen im Inland müssen hinsichtlich des 
ausländischen Kraftfahrzeuges folgende Daten festgehalten 
werden: 

SONNE BERGE THERMEN SEEN 
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Volksbank Villach 

und FILIALE WARMBAD VILLACH 

a) das ausländische Kennzeichen und das internationale
Unterscheidungszeichen, 

b) die Personalien des Fahrzeuglenkers,
c) die erforderlichen Angaben über den Führerschein

des Lenkers und des Zulassungsbesitzers und 
c) die Versicherungsdaten.
Liegt eine grüne Versicherungskarte vor, müssen fol-

gende Daten festgehalten werden: 
a) Nummer der grünen Versicherungskarte,
b) Name und Anschrift des Versicherungsnehmers,
c) Name und Anschrift des Versicherers,
d) Gültigkeitsdauer der grünen Versicherungskarte so­

wie 
e) Übereinstimmung des in der grünen Versicherungs­

karte eingetragenen Kennzeichens mit dem auf dem Kfz 
angebrachten Kennzeichen. 

Bei Fahrzeugen, die aus Staaten kommen, die keine 
grüne Versicherungskarte benötigen, genügt die Fest­
stellung des vollständigen Kennzeichens. Trotzdem wird 
es zweckmäßig sein, neben der Vermerkung des Kenn­
zeichens und dei; Daten des Fahrzeuglenkers zu erfahren 
trachten, unter welcher Polizeinummer und bei welcher 
ausländischen Versicherungsanstalt das in Betracht kom­
mende Kraftfahrzeug in Deckung steht. 

STADTAPOTHEKE, DROGERIE UND REFORMHAUS 

Mr. MAX FRITSCHE KG 
BLUDENZ, VORARLBERG 
TELEPHON 20 4 7, 30 08 

Kurstadt und Kongreßstadt im Zentrum des Kärntner 
Seengebietes 
Thermal-Hallenschwimmbad direkt über den Quellen -Thermalfrei• 
bad mit Einstieg in geheizter Zone - 20 Hektar Naturpark - Physi­
kalische Therapie -Villacher Alpe 1700/2100 m (Alpenstraße 10 o/o, 
Lift) - Kanzelhöhe Gerlitzenalpe 1500/1900 m (Alpenstraßen, 
Seilbahn, Lifte) - Wanderwege, Sport, Veranstaltungen. 
Kongreßhaus mit modernsten technischen Einrichtungen. 
Fremdenverkehrsamt: A-9500 Villach, Tel. 0 42 42/2 44 44 

KRIMINAI.POI.IZEILICHES VORBEVGVNGSPROGRAMM .JVl.1/AUGUST 1975: 

Slop dem Auloslop 

Jetzt, wo die Hauptreisezeit beginnt, packt sie das Fernweh. 
An den großen Ausfallstraßen, an Autobahneinfahrten, an Tank­
stellen und Rastplätzen stehen sie wieder, die Tramper auf 
großer Fahrt. Mit der Hand winkend, den Daumen abgespreizt, 
schauen sie erwartungsvoll von Wagen zu Wagen. Sie wollen 
mitfahren, gratis und frachtfrei. Wie die Endstation aussieht, 
weiß niemand. Denn keiner kennt den anderen. Der eine will 
mitfahren - mit einem Fremden -, der andere soll mitnehmen -
einen Fremden. Ein Risiko? Zwei Risiken! Gewiß, es gibt viele 
harmlose Mitfahrer und ebenso zahlreiche hilfsbereite Mitnehmer, 
aber weiß man es? Trau, schau, wem! - mahnt ein altes Sprich­
wort. 

Unter den Anhaltern sind oft genug recht zweifelhafte Figuren. 
Das läßt sich nicht an der Haarlänge ablesen. Mancher Kriminelle 
erweckt den Anschein eines Biedermannes. Aber unter den An­
haltern sind oft genug entwichene Strafgefangene, flüchtige Straf­
täter, von daheim ausgerissene Jugendliche und Kinder, also Men­
schen, denen es darauf ankommt, möglichst rasch Kilometer 
hinter sich zu bringen. 

Es gibt aber auch Anhalter, die von vornherein die Absicht 
haben, ,.ein Ding zu drehen". Sie stehlen, was sie gerade er­
reichen können, vom Photoapparat bis zur Brieftasche - aus der 
vom Fahrer abgelegten Jacke. Nicht selten haben sie es auf das 
Auto abgesehen, das dem arglosen Fahrer unterwegs mit List 
oder gewaltsam abgenommen wird. 

Selbst Anhalterinnen sind mitunter nicht ungefährlich. Gar 
manche läßt sich mit dem Kraftfahrer ein, um später auf an­
gebliche Vergewaltigung Erpressungen zu gründen. Nicht selten 
hat sich zwischen Kraftfahrer und Anhalterin überhaupt 
nichts getan, aber die „Vergewaltigung" wird dennoch behauptet. 

Unser Rat: 
e Wenn Sie schon hilfsbereit sein wollen, dann Vorsicht beim 

Anhalten, damit es keinen Auffahrunfall gibt. 
e Lassen Sie sich den Personalausweis des Anhalters zeigen! 
e Informieren Sie sich über Reiseziel und -zweck! 
• Helfen Sie nicht, streunende Jugendliche durch „Anhalter-

reisen" der Rückführung zu den Eltern zu entziehen! 
e Niemals zwielichtige Gestalten mitnehmen! 
e Nachts grundsätzlich keine Fremden mitnehmen! 
e Bei hinreichendem Verdacht Anzeige erstatten! 
e Denken Sie an Ihre Unfallhaftung! 

Auf der anderen Seite sind auch die Mitnehmenden keineswegs 
immer Engel. Davon können junge Mädchen berichten, die das 
Mitnehmen teuer bezahlen mußten. Nach der Ermordung einer 
Anhalterin gingen bei der Polizei massenhaft Anzeigen über 
sexuelle Belästigungen und Vergewaltigungen ein. Es zeigte sich, 
wie überaus zurückhaltend die betroffenen Mädchen bis dahin 
mit der Strafanzeige gegen derartige Autofahrer gewesen waren. 
Einer der daraufhin ermittelten Kraftfahrer hatte über seine 
„Eroberungen" säuberlich Buch geführt, die Liste überschritt die 
Hunderter grenze beträchtlich; aber keine der Betroffenen hatte 
Anzeige erstattet, bis schließlich die Ermordung einer Anhalterin 
dazu Anlaß gab. 

Wiederholt ist von Kraftfahrern berichtet worden, die syste­
matisch darauf ausgingen, das Gepäck von Anhaltern an sich zu 
bringen. Entweder benutzten sie einen Augenblick der Abwesen­
heit des Anhalters, um mit dessen Habe davonzufahren, oder sie 
jagten den Anhalter an einem geeigneten Platz einfach davon. 

Schon 1929 hat ein Fall Aufsehen erregt. Der Leipziger Kauf­
mann Tetzner nahm einen Anhalter mit, ermordete ihn und ver­
suchte dadurch, daß er den Ermordeten im Fahrzeug verbrannte, 
einen Versicherungsbetrug; man sollte glauben, er selbst wäre 
der Tote. Auch das kann wieder einmal vorkommen. 

Für Ihre Gesundheit 

PREBLAUER 

das natürliche Heilwasser 

VORBEUGEN 

Mitfahren - Mitnehmen. 

Keiner kennt den andern. 

Das Risiko fährt mil 

____ ,_ .. .,_ ----""'::...::::::::-::::..-;:::::;::::;--.. ---... N,. 

Von all dem abgesehen: Wer garantiert dem Anhalter, daß der 
Mitnehmende vernünftig fährt, nicht unter Alkoholeinwirkung 
steht und nicht einen schweren Unfall verursachen wird? Daß 
Anhalter bei Unfällen das Leben verloren haben, ist keine Selten­
heit gewesen. 

Unser Rat: 

e Wenn man schon ausnahmsweise per Anhalter fahren muß. 
den fließenden Verkehr nicht behindern! 

e Kennzeichen merken, bevor man einsteigt! 

e Niemals einsteigen, wenn der Fahrer betrunken ist! Kommt 
es mit solch einem Fahrer zum Unfall, trifft den Beifahrer eine 
Mitschuld. 

e Keine Süßigkeiten oder Getränke annehmen, denn es könnten 
Betäubungsmittel darin enthalten sein! 

e Wenn es zu strafbaren Handlungen gekommen ist, sofort An­
zeige erstatten! 

Die Gefahren, die sowohl dem Anhalter als auch dem Mit­
nehmenden drohen, ließen sich noch vielfältig schildern; denn sie 
sind groß und nicht voraussehbar. Keiner kennt den anderen -
aber das Risiko fährt stets mit. 

Bayerisches Landeskriminalamt München 

ZIMMERLEUTE, SCHALER, MAURER 
werden jederzeit aufgenommen 

Bauunlernehmung 

DIPL.-ING. KONRAD HITZ 
Gesellschaft m. b. H. 

9021 Klagenfurt, St. Ruprechter Straße 12 H 

Telefon 712 76 
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In allen Verkehrsfragen 

in Fragen der Gewerbe-, Industrie- und Handels­
politik 

der Fremdenverkehrspolitik 

des Geld- und Kreditwesens 

der Berufsausbildung und 
der beruflichen Weiterbildung 

• vertritt die Handelskammer 
die Interessen der Unternehmerschaft 

Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Kärnten· 
Klagenfurt, Bahnhofstraße 40 - 42 
Telefon (0 42 22) 8 04 11 DW 

JM 
STADTBAUMEISTER 

JOSEF MALLE 
Bauunternehmen für Hoch-, Tief- und Eisen­

betonbauten OHG 
9020 KLAGENFURT 

� Rosentaler Straße 12, Telefon 8 29 79 

STADTBAUMEISTER 

JOSEF WILLROIDER 
Hoch- und Tiefbau - Industrielle Bau- und Möbeltischlerei 

Säge- und Hobelwerk - Zimmerei 

9500 VIiiach, Telefon 2 41 82, 2 47 82, 2 41 64 

wir repräsentieren in Osterreich, 
ll)unaerlic� 

111.ossbac�erc� 
mf1897 •', 

:JiJJJ�· ,_ SCITTCH 

� 

WHISKY 

RENAULT 
COGNA� 

CACIQUE 
RON ANEJO 

RADIO - ELEKTRO - FE R,NSEHEN 

!)JU/. YIUUlJ Sfijlv, 
VERKAUF - SERVICE - INS TALL ATION 

Wr. ,Neustadt, Bräunlichg. 24, Tel. 0 26 22/4911, 46 92 
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1
Eiernudeln 
Nockerlgrieß 
Nihb-it 

Bauunternehmen 

JOSEF KUNZE'S Wwe. 

Nachf. Türk & H olzer G. m. b. H. 

S traßenbau u. Asphaltierungen 

9500 Villach, Bichlweg 2, Telefon 2 59 59 

IDATSUNI 
'11119" <® 

Skoda 

AUTOHAUS J'OWEINIG 

Kundendienst - Verkauf • Klagenfurt, Südb11hngürtel 14 

CHEM. REINIGUNG 

MASSER OHG 

Wäscherei und Färberei 

ltalienerstraße 18-20, Telefon 2 41 65 

9500 Villach 

\AMQG 

� 

Armaturen 

für 
Dampf, Wasser, 
Gas,ÖI und 
sonstigen Medien 

Hübner Vamag 
Vereinigte Armaturenfabriken AG 
1191 Wien 19., Muthgasse 64, ".!l' 36 45 50 

Edith 

Guggenberg er 
TRANSPORT-UNTERNEHMUNG 

MÖDLING, BADSTRASSE 47 TELEPHON 2 74 93 

Einsotzfohrzeuge im Straßenverkehr 
Auszug aus einem Vortrag des Verfassers, Gend.-Bezirksinspektor LEOPOLD PERMOSER, Mautern an der Donau, 

1 und Gend.-Revierinspektor KARL NIEDL, Gend.-Verkehrsabteilung Wien, vor der Bezirksstelle des Roten Kreuzes 
in Krems an der Donau 

Seit der industriellen Revolution, die durch die Nutzbar­
machung der Dampfkraft eingeleitet wurde, haben nicht 
nur die Wirtschaft und unser Lebensablauf einen unge­
heuren Aufschwung genommen, sondern auch der Verkehr 
hat eine tiefgreifende Umwandlung erfahren. Aus lockeren, 
unregelmäßigen Verbindungen ist ein engmaschiges Ver­
kehrsnetz geworden, das nicht nur die einzelnen Länder 
und Staaten miteinander verbindet, sondern auch die viel­
fältigen Transportaufgaben unseres Industriezeitalters erst 
zu lösen vermag. 

Eine neue und ungeahnte Entwicklung setzte mit der 
Erfindup.g des Verbrennungsmotors ein. Die Straße, die 
durch die Eisenbahn und Schiffahrt für lange Zeit ihre 
Bedeutung verloren hatte, gewann sie durch die Kraft­
fahrzeuge rasch wieder zurück. Durch !iie immer mehr 
wachsende Beförderung von Gütern und Personen auf der 
Straße- und durch die Dynamik der stets fortschreitenden 
technischen Entwicklung ergeben sich besondere verkehrs­
wirtschaftliche Probleme in bezug auf den Ausbau des 
Straßennetzes und auf die Verkehrslenkung. Es bedarf 
immer wieder neuer Anstrengungen des Gesetzgebers, um 
dem Verkehrsablauf die notwendige Ordnung zu geben 
und die Gefahren, die der tägliche Verkehrsablauf für das 
Leben, die Gesundheit und das Eigentum mit sich bringt, 
soweit als möglich eihzudämmen. Wenngleich auch die 
Grundregeln der Straßenverkehrsordnung verlangen, daß 
sich jeder Verkehrsteilnehmer so zu verhalten hat, daß 
kein anderer gefährdet oder fremdes Eigentum beschädigt 
wird, erleiden dennoch täglich viele Mitmenschen oft nicht 
wieder gutzumachenden Schaden oder gar den Tod auf 
unseren Verkehrswegen. Wenn auch technische Gebrechen 
nicht ganz ausgeschlossen sind, so ist es allzuhäufi.g allein 
menschliches Versagen, das anderen Unglück und im kon­
kreten Falle den Schuldigen auf die Anklagebank bringt. 
Bevor ein solcher Verkehrssünder aber vor dem Richter 
steht, muß sich mit dem von ihm angerichteten Übel 
eine Reihe von Institutionen befassen, um das vom Gesetz 
geforderte Verfahren sichern zu können. Rettung, Feuer­
wehr und Exekutive sind es, die immer als Helfer in der 
Not als erste am Unglücksort eintreffen und nicht selten 
lebensentscheidende Hilfe bringen. 

Damit sie allen anderen voran rasch und ohne Behinde­
rung den Ort des Geschehens erreichen können, hat der 
Gesetzgeber Bestimmungen geschaffen, die sie in solchen 
Fällen als bevorzugte Straßenbenützer bezeichnet. Diese 
Ausnahmebestimmungen finden ihre Rechtfertigung allein 
darin, daß die von den jeweiligen Lenkern benutzten 
Einsatzfahrzeuge ausschließlich im Interesse der Öffent­
lichkeit und zum Wohl der Allgemeinheit verwendet 
werden. 

Im Sinne der Straßenverkehrsordnung gilt ein Fahrzeug 
dann als Einsatzfahrzeug, wenn es nach den kraftfahr­
rechtlichen Bestimmungen mit Blaulicht und Schallzeichen 
mit Aufeinanderfolge verschieden hoher Töne ausgestattet 
ist. Der Lenker eines solchen Fahrzeuges darf diese Signale 
aber nur dann verwenden, wenn er sich auf Fahrten zum 
und vom Ort der dringenden Hilfeleistung oder zum Ort 
des sonstigen dringenden Einsatzes befindet, und nur dann, 
wenn Gefahr im Verzuge ist. Aus Gründen der Verkehrs­
sicherheit dürfen die Fahrer von Einsatzfal)rzeugen das 
Blaulicht am Ort der Hilfeleistung oder des sonstigen Ein­
satzes auch dann verwen!}en, wenn keine Gefahr im Ver­
zuge ist. Außer bei Gefahr im Verzuge dürfen diese 

A 
DEUTZ 

FAHR 

Signale, soweit als notwendig, nur noch verwendet werden 
zur Abwicklung eines protokollarisch festgelegten Pro­
gramms für Staatsbesuche, Staatsakte, Staatsbegräbnisse 
und Überreichungen des Beglaubigungsschreibens. Einsatz­
fahrten dieser Art betreffen in der Hauptsache die Exe­
kutive, doch sei in dieser Beziehung sehr eindringlich auf 
den Erlaß des Bundesministeriums für Inneres, Zl. 114.983-
5 A/65, vom 13. Oktober 1965 verwiesen. Auf Grund eines 
konkreten Falles wird dort unter anderem angeordnet, 
daß die im Gesetz festgelegten Signale bei Begleitung von 
Wagenkolonnen oder einzelnen Kraftfahrzeugen nur dann 
verwendet werden dürfen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 26 Abs. 1 leg. cit., insbesondere Gefahr im Verzuge, ge­
geben sind. In allen anderen Fällen dürfen Folgetonhorn· 
und Blaulicht nicht verwendet werden.

Anknüpfend an diese Auslegung, muß auch auf die miß­
bräuchliche Verwendung von Notzeichen im Sinne des § 1 
BGBl. 181/1929 verwiesen werden, weil man der Meinung 
war, diesen Gesetzestext dem § 99 Abs. 3 lit. a der StVO 
unterordnen zu können, wonach eine mißbräuchliche Ver­
wendung von Blaulicht und Folgetonhorn als Verwaltungs­
übertretung bis zu 10.000 S oder im Falle der Uneinbring­
lichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen 
wäre. 

Hier hat das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie nach hergestelltem· Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Justiz unter Zl. 192.940-11/1970 
vom 12. November 1970 eindeutig die Rechtsmeinung 
kundgetan, daß die mißbräuchliche Verwendung von Blau­
licht und Folgetonhorn durch Lenker von Feuerwehr- und 
Rettungsfahrzeugen eine Übertretung nach § 1 des Bun­
desgesetzes gegen den Mißbrauch von Notzeichen darstellt 
und somit in die Kompetenz der Gerichte fällt. 

Diese Einschränkungen dürfen aber die Fahrer ins­
gesamt aller Einsatzfahrzeuge von Rettung, Feuerwehr, 
Gendarmerie oder Polizei nicht davon abhalten, von Folge­
tonhorn und Blaulicht dann, und zwar ausgiebig, Gebrauch 
zu machen, wo es die Situation erfordert und wo tatsäch­
lich Gefahr im Verzuge ist, wie das eben in der StVO 
eindeutig zum Ausdruck gebracht wird. 

So wäre es wenig sinnvoll und auch nicht zielführend, 
bei Einsatzfahrten in engen, unübersichtlichen Straßen 
und Ortsdurchfah-rten nur mit dem Blaulicht und ohne 
Folgetonhorn zu fahren. Das Folgetonhorn wird zufolge 
einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 
18. März 1966 auch immer bei Annäherung an eine Kreu­
zung oder Einmündung, jedenfalls aber bei Annäherung 
an die Einmündung der benützten Straße in eine Vorrang­
straße zu betätigen sein. 

Der Zweck von Folgetonhorn und Blaulicht dient ledig­
lich der Warnung der übrigen Straßenbenützer, damit sie 
sich darauf einstellen können, bei Ansichtigwerden eines 
Einsatzfahrzeuges oder des Blaulichts im Sinne des § 26 
Abs. 5 der Straßenverkehrsordnung zu handeln. 

Wenngleich auch die Lenker von Einsatzfahrzeugen mit 
Ausnahme des Einfahrens in eine gesperrte Kreuzung ge­
mäß § 26 Abs. 2 StVO an keine Verkehrsverbote oder 
-beschränkungen gebunden und nach § 107 Abs. 1 KFG 
auch von der Einhaltung der Fahrgeschwindigkeit aus­
geklammert sind, muß p.ennoch auch für sie der Grundsatz
gelten, daß gerade sie in verläßlicher Weise für die Ver­
kehrssicherheit zu sorgen haben und daß Sicherheit vor 
Geschwindigkeit rangiert.

VEMTZKI 

� 
GRAZ LINZ WIEN SEEKIRCHEN/SALZBURG 
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Internationales Reisebüro 

Brüder Moser KG 
Stockerau, Sparkassaplat:z: 6, 
Telefon (0 22 66) 21 53, 27 74 

Gesellschaftsreisen mit Autobus, Bahn und Schiff -

Erholungsaufenthalte im In- und Ausland -

Fachmännische Beratung in allen Reiseangelegenheiten 

Bahnfahrkarten - Flugtickets - Schiffspassagen 

Hotel:z:immervermittlung - Visabesorgung 

Reiseprospekte 

�CARL SIEGL CO. 
KUGELLAGER U. ZUBE HÖR, EISENW AREN-GROSSHANDLUNG, ÖFEN, HERDE, HEIZÖL, FARBEN U .  LACKE 

• 

WIEN ER N EU STADT, HAUPTPLATZ 11/12, TEL EFO N (0 26 22) 3173, 29 2 5  UND 44 34 
T R E IB STOFF E PR O PA N G A S SCHMI E R MI TTE L 

JOSEF PEITL Ges. m. b. H.

Alle Arten von 

SCH N EERÄUMGERÄTEN 

für Bund, Länder, Gemeinden, Landwirte 

3400 KLOSTERNEUBURG 

Kunft & Co. 
WR. NEUSTADT - EISENSTADT 

ÜBERSIEDLUNGEN - MÖBEL TRANSPORTE 

Wä scherei - Pu tzerei - Färberei 

Rudolf Stuhl 
2460 Bru ck an der L ei tha, Hainburger Straße 15

Telefon (0 2162) 645 

PLANEN SIE NOCH 
VOR DEM WINTER 

AM BESTEN MIT 

SUD 
-

-

FERTIGGARAGEN 

� 

TRAKTOREN 

GERÄTE 

TOYOTA-AUTOMOBILE 

MOBIL-TANKSTELLE 

SERVICE-STATION 

SUTTER 
PETRONELL 
TELEFON (0 21 63) 227 

SPEDITION - GRO SSHANDEL 

ti. & rR. rR.a6Jl 
Ge sellschaft m. b. H. & Co. KG. 

Gat trin gerstraße 82 - H e u gasse. 2345 Brunn 
am Gebirge, Tel. (0 22 36) 8 24 32 und 45 36 

WALTER SAMS Maler u. Anstreicher - Tapeten. 

MÖDLING, Werkstätte: R11th11usg11sse 8 
Wohnung: G11brielstr. 62, Tel. 81 41 82 

Warum? Weil wir mit diesem Programm 
langjährige Erfahrung anbieten, ein System 
problemlos im Preis 
problemlos in der Montage 
problemlos für alle Pkw 
problemlos in der Wartung 
und besonders umweltfreundlich 1 
Übrigens, Ihre Probleme haben unsere 
Ingenieure im Griff und beraten Sie 
gerne unverbindlich 

Dipl.-Ing. Hasslinger & Co. 
Ges. m, b. H. & Co. KG 
2340 Mödling, Schlllerstraße 73 

t;Jt1tlerhR(IHng � W I S S E N, 

BEI LAGE ZUR I L L USTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE JULI/AUGUST 197.5 

1. Wo leben die Flamen?
2. Wann fand die erste Messung

der Sonnenhöhe statt? 
3. Wer stellte durch Umfahrung

fest, daß Grönland eine Insel ist? 
4. Wer waren die Diadochen?
5. Wann war die Regierungszeit

Maria Theresias? 
6. Wann und wo wurden die Ver­

einten Nationen gegründet? 
7. Welcher Friede beendete den

Siebenjährigen Krieg? 
8. Durch welchen Ort verläuft der

Nullmeridian? 
9. Zu welchen Ländern ·gehört

Mesopotamien? 
10. Wo liegt Eritrea?
11. Wo liegen die Dardanellen?
12. Was ist eine Partitur?
13. Wer komponierte die Oper

,,Rienzi"? 
14. Was für ein Instrument ist ein

Trumscheit? 
15. Wie hieß der griechische Son­

nengott? 
16. Wie heißt die farbige Regen-

bogenhaut des Auges? 
17. Was ist ein Schakal?
16. Wo wachsen Lorbeerbäume?
19. Wie nennt man die gesetzliche

Anzahl der Münzen, die aus einer 
Gewichtseinheit Gold oder Silber ge­
prägt wird? 

20. Wie waren die Brakteaten ge­
prägt? 

lf/erW-t11'tiaS? 
Dieser Holländer war von stau­

nenswerter Gelehrsamkeit. Er ge­
hörte der humanistischen Bewegung 
an, die sich die Antike zum Vorbild 
nahm und dort die Ideale edlen 
Menschentums, geistiger Freiheit 
und künstlerischer Harmonie ver­
wirklicht fand. Sein eigentlicher 
Name war Gerhard Gerhards. Er 
wurde in Rotterdam geboren. Von 
seinem Vormund zum Geistlichen 
bestimmt, trat er gehorsam in den 
Augustinerorden ein, studierte in 
Paris, Rom und Turin und promo­
vierte dort zum Doktor der Theolo­
gie. Auf Reisen lernte er in England 
den Verfasser der „Utopia", Thomas 
Morus, kennen und befreundete sich 
mit ihm. Seit 1521 lebte er meist in 
Basel. In der religiösen Bewegung 
nahm er, in der katholischen Kirche 
verbleibend, eine vermittelnde Stel� 
lung zu den reformatorischen Be­
strebungen ein. Er hat lateinische 

Sprichwörter gesammelt und unter 
anderem ein Büchlein über das 
Briefeschreiben verfaßt. Seine geist­
vollen Schriften, so das „Lob der 
Torheit" und seine feinstilisierten 
Briefe genossen europäische Be­
rühmtheit. 

DiN/lSPOIJ!ßÄ 
In einer Familie gab es mehrere 

Kinder. Auf die Frage, wieviel Ge­
schwister er habe, antwortete der 
älteste Sohn: ,,Ich habe dreimal so­
viel Schwestern wie Brüder." Die 
älteste Tochter aber sagte: ,,Ich habe 
ebenso viele Brüder wie Schwestern." 
Wieviel Söhne und wieviel Töchter 
waren in der Familie? 

Den Hunnensturm auf Europa be­
endete 451 n. Chr. der Sieg der unter 
Theoderich I. und Aetius vereinigten 
Westgoten und Römer über König 
Attila auf den .. . , wo nach der 
Sage die Geister der Toten noch drei 
Tage weiterkämpften. 

PHOTO-QU·IZ 

Der weltberühmte Pacher-Altar, 
der schönste noch in Verwendung 
stehende deutsche Flügelaltar, mit 
seiner einmaligen Schnitzarbeit be­
findet sich in der Kirche von ... ? 

Der Arzt traf einen Patienten, den 
er vor einigen Monaten behandelt 
hatte. ,,Tag, Herr Müller! Eh ... was 
ich sagen wollte ... Der Scheck, den 
Sie mir gegeben haben, ist zurück­
gekommen!" 

,,Spaßig", erwiderte Herr Müller, 
,,mein Rheumatismus auch!" 

* 

Der Arzt fragt Schäl: ,,Hat man 
denn über Ihr verletztes Auge keine 
Umschläge gemacht?" 

Darauf Schäl: ,,Nein, Herr Doktor, 
nur Witze." 

* 

,,Paul, du hast ja eine gute Frau, 
die läßt dich jeden Abend zum 
Stammtisch gehen!" 

„Ja", sagt Paul, ,,ich wette jeden 
Abend, daß ich noch vor 12 Uhr zu 
Hause bin, und dabei gewinnt sie 
jedesmal 20 Schilling." 

* 

Zwei Irre sind als vollständig ge­
heilt entlassen. Für ihr Fahrgeld 
kaufen sie sich Fahrräder. Über­
nachten wollen sie im Straßengraben 
und wollen sich mit den Fahrrädern 
zudecken. Was sie auch getan haben. 
Auf einmal friert der eine, da meint 
der andere: ,,Du hast dich nicht rich­
tig zugedeckt!" - ,,Quatsch!" sagt 
der erste, ,,ist kein Wunder, es feh­
len ein paar Speichen!" 

* 

„Wissen Sie, Frau Birnbaum, mein 
Mann ist sehr weichherzig, er bringt 
es nicht einmal übers Herz, die Kin­
der zu schlagen - wenn sie es ver­
dient haben." 

Frau Birnbaum: ,,Mein Mann ist 
noch weichherziger, er bringt es nicht 
fertig, den Teppich zu klopfen." 

* 

„Kennen Sie eigentlich Meiers 
gut?" fragt Frau Hinz ihre Nachba­
rin. 

,,Selbstverständlich", sagt diese. 

,,Wir haben doch die gleiche Bedie­
nerin!" 

* 

,,Ihr Beruf?" 
,,Zauberkünstler." 
,,Was machen Sie da?" 
,,Ich zersäge Mädchen." 
,,Ist das schwer?" 
„Kleinigkeit, ich habe das schon 

als Junge gekonnt!" 
,,Haben Sie noch Geschwister?" 
,,Ja, sieben Halbschwestern." 



Ella fragt die beste Freundin: 
,,Mein Egon sagt, ich hätte eine klas­
sische Figur. Was ist eigentlich klas­
sisch?" 

,,Alles, was alt ist, meine Liebe!" 
* 

Der Lehrer macht den Kindern 
klar, daß Gegenstände sich bei 
Wärme ausdehnen und in der Kälte 
zusammenziehen. 

Als er glaubt, daß die Klasse das 
begriffen hat, fragt er nach Beispie­
len. 

„Die Tage, Herr Lehrer!" ruft der 
kleine Maxi. ,,Sie sind im Sommer 
lang und im Winter ziehen sie sich 
zusammen." 

* 

,,Warum sind Sie denn so nieder­
geschlagen, Herr Naderer?" 

„Ja, wissen Sie - ich habe heute 
einen anonymen Brief abgeschickt, 
und jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn 
in Gedanken nicht doch unter­
schrieben hab'!" 

* 

Wir standen in dem kleinen italie­
nischen Badeort auf dem Bahnsteig 
und warteten auf den Zug. Er kam 
und kam nicht. 

„Um drei Uhr soll doch der Zug 
kommen?" fragten wir den Stations­
vorsteher. 

Er lächelt sanft: ,,Ja, um drei Uhr 
kommt er sehr gern ... " 

Professor Wunderlich war entsetz­
lich zerstreut. Eines Tages erschien 
er beim Frühstück, küßte das Ei und 
klopfte seiner Frau mit dem Löffel 
auf den Kopf. * 

,,Hallo, Schmidt!" grüßte der Nach­
bar. ,,Ich habe gehört, daß Ihr Sohn 
in seinem Beruf sehr gut _vorankom­
men soll." 

,,Das kann man wohl sagen", be­
stätigte Schmidt. ,,Noch vor zwei Jah­
ren trug er meine alten Anzüge auf. 
Jetzt t�age ich seine." 

Weiße Erde aus Österreich 

Dort, wo das wellige, in nördlichen 
Regionen recht karge Bauernland 
des Mühlviertels sich in die frucht­
bare Machlandebene erstreckt und 
zum Stromesufer verliert, liegt der 
für Österreichs Wirtschaft bedeut­
same Markt Schwertberg. 

Neben der Granit-, Pappe-, Ziegel­
und Maschinenindustrie gibt ganz 
besonders die seit den zwanziger 
Jahren bestehende „Österreichische 
Kaolin- und Montan-Industrie AG" 
der sichtbaren Geschäftigkeit regen 
Impuls und einem Bevölkerungsteil 
dauernde Beschäftigung. 

Kaolin, die weiße Erde aus Öster­
reich, ist ein Verwitterungsprodukt 
des bekannten Mühlviertler Granits 
und wird nördlich (seit einigen Jah­
ren auch südöstlich) des wegen seines 
milden Klimas auch erholsamen 
Marktfleckens im Tag- und Unter­
tagbau (0 bis 10 m) gewonnen. 

Die KAMIG ist das einzige Groß­
werk dieser Art in Österreich. 

Große Bagger schaufeln mit 
Paternosteraufzügen die Erdschichte 
weg und legen die so wertvolle weiße 
Kaolinerde frei. 

II 

Die erste Weltraumrakete mit 
Menschen ist auf dem Mond gelan­
det. Die Forscher steigen aus, treffen 
ein sehr merkwürdiges Männlein 
und fragen: ,,Gibt es hier irgendwo 
eine Siedlung?" 

Antwortet das Männlein: ,,Kann 
ich Ihnen leider nicht sagen. Ich bin 
vom Mars." 

* 

In einer Gesellschaft meint Rudi 
zu Bobby: ,,Siehst du dort die Baro­
neß Falkenstein, die wär' mein Fall 
- nur ist die zu alt für mich - zehn
Jahre müßte sie jünger sein!"

Entgegnet Bobby: ,,Du kennst sie 
doch schon zehn Jahre - warum 
hast du sie denn nicht damals ge­
heiratet?" * 

„Herr Ober, was sind denn das für 
schwarze Dinger, die hier auf der 
Suppe schwimmen?" 

,,Ich weiß es auch nicht, mein Herr, 
aber es werden wohl die Vitamine 
sein!" * 

„Hinterberger wollte doch, wie er 
mir zuletzt sagte, ein vollständig 
neues Leben beginnen: Nichts mehr 
borgen, sondern im Gegenteil, tüch­
tig sparen. Ist er diesem Grundsatz 
wieder untreu geworden?" 

„Zum Teil schon! Hinterberger 
borgt sich jetzt das Geld nur noch 
zum Sparen aus!" 

* 

Mutter: ,,Fritzchen, wasch dir die 
Hände und mach dir die Nägel sau­
ber. Tante Alma kommt höchstwahr­
scheinlich zu Besuch!" 

Fritz: ,,Wenn sie aber nicht 
kommt?" 

,,Wo fehlt's denn, Brunngraber?" 
,,Ich hab' so schreckliche Fuß­

schmerzen, Herr Doktor!" 
„Trösten Sie sich, das kommt vom 

Alter!" 

Aus riesigen Kesseln im Tagbau 
und aus engen Stollen im Untertagbau 
schaffen kleine Rollwagen den „wei­
ßen Schatz" zu den Aufzügen, die 
das Material in die Loren der 4 km 
langen Drahtseilbahn verladen. Un­
unterbrochen schweben die Wägel­
chen über Felder und Wälder dem 
Aisttal zu, wo in einem wuchtigen 
Granitbau die kostbare Erde ge­
reinigt und versandfertig gemacht 
wird. 

In riesigen Schlämmtrommeln (da­
her die Bezeichnung des Werkes: 
„Schlämmerei") wird der Sand vom 
Kaolin getrennt. Die breiige weiße 
Flüssigkeit fließt dann in große 
Bassins, wo das Kaolin - unter 
Kalkzusatz - sich absetzt. Die flüs­
sige Masse wird sodann in Pressen 
gepumpt, in denen Filtertücher das 
restliche Wasser abziehen. Unter 
hydraulischem Druck werden dann 
3 bis 4 cm dicke Kuchen mit einem 
Durchmesser von etwa 80 cm ge­
preßt. In eigenen Trockenräumen 
zieht dann Heißluft mit Wärme von 
100 bis 110 Grad Celsius die letzte 
Feuchtigkeit aus dem Material, das 
nunmehr als versandfertig bezeich­
net werden kann. 

,,I kann's net glauben, Herr Dok­
tor, denn der rechte Fuß is grad so 
alt, und der is pumperlgsund!"* 

„Lieber Freund, du kannst mir 
schon glauben: Es gibt eine Menge 
Mädchen, die nicht heiraten wollen!" 

,,Woher weißt du das?" 
,,Ich habe sie gefragt."* 
„Woran kann man erkennen, daß 

die Perlen echt sind?" 
„Am Preis, meine Dame. Nur am 

Preis." 

Ein Mann, der Ceylon besuchte, 
wollte baden und fragte einen Ein­
geborenen, wo es eine Stelle im 
Fluß gäbe, die von Krokodilen ge­
mieden würde. Der Eingeborene 
führte ihn an eine solche Stelle, und 
der Tourist badete. Nachher fragte 
er seinen Führer, warum es gerade 
hier keine Krokodile gebe. Die Ant­
wort lautete: ,,Weil sie sich vor den 
Haifischen fürchten!" 

„Nicht genug, Angeklagter, daß Sie 
dem Kläger zwei Ohrfeigen gegeben 
haben, haben Sie auch noch ein Bier­
krüge! auf seinem Kopf zerschlagen!" 

„Ja, wissen .S', Herr Richter, der 
hätt' ja sonst 'glaubt, die ganze 
G'schicht wär' a Spaß!" 

Der Patient kam bei dem viel­
beschäftigten Arzt nicht zu Wort, 
und nach der Untersuchung verließ 
der Mann mit einem Rezept in der 
Hand das Sprechzimmer. 

Wie aus dem Boden gewachsen, 
stand der Sohn des Arztes auf ein-

Eine Schmalspurbahn wartet schon 
und ist bereit, die in der ganzen Welt 
begehrte weiße Fracht aus Öster­
reich aufzunehmen und zum Bahn­
hof zu bringen, von wo sie in ge­
deckten Waggons (täglich zirka 10) 
die Reise in nahezu alle Länder der 
Erde antritt. 

Die Papierindustrie ist neben 
Porzellanfabriken und Töpfereien 
Hauptabnehmer. Aber auch für die 
Gummierzeugung, für pharmazeuti­
sche und kosmetische Artikel sowie 
zur Farbbereitung und als Malerton 
findet es Verwendung. Der feine 
Quarzsand - als Abfallprodukt -
wird von Glasereien und für Filter­
und Streuzwecke benützt. 

Das Kaolin wird · in fünf verschie­
denen Sorten erzeugt, von denen die 
feinste, das sogenannte Kaolit, zur 
Herstellung von Zahnpasten und 
Puder und ähnlichem unentbehrlich 
ist. 

Für Österreichs Wirtschaft ist die 
,,weiße Erde" von großer Bedeutung, 
denn sie bringt als begehrtes Export­
gut wertvolle Devisen ein und hilft 
außerdem mit, Österreichs Produkte 
als Wertprodukte zu verbreiten. 

Otto Jonke 

· Auflösung sämtiicher Rätsel 

in der nächsten Beilage 

Kreuzworträtsel 

1 

l 
2 

1
3 

1
4 

1 1 
5 

1
6 

1
7 

1 18
9 

1 1 1 101
10 

1 1 1 101 
11 

1 1 101
12 

1 1 1 1 11
3 

1 
101 

14 15 16 

'-- 10101 
1

1

7 118 1 
-

1 1 119 120 10121 1
22 10123 1 1· 10124 1 1

25 
101

26 

1
27 

101
28 1 1

29 1 1 1 1
30

31 

1 1
32 

1010133 1 1 101
34 35 

36 1 1 1
37 

1
38 1 1 

101
40 1 1

42 1 1 1 
W a a g r e c h t : 1 Postwertzeichen, 

5 Fahl, 9 Mundwasseressenz, 10 Gott 
(französisch), 11 Grottenmolch, 12 
Haufenwolke, 14 Italienische Musik­
note 15 Feder (englisch), 16 Baum­
teil, 17 Italienischer Maler, Schöpfer 
der Sixtinischen Madonna, 21 Um­
laut, 23 Monat, 24 Persönliches Für­
wort, 26 Zeichen für Lanthan, 28 
Singvogel, 31 Isländischer Vogel, 33 
Honigwein, 34 Spielkartenblatt, 36 
Formloses Stüc-k, 39 Teil eines Thea­
terstückes, 40 Niedergang, Verfall, 
41 Farbe,. 42 Höchster Teil der Kar­
pathen, 43 Germanischer Meergott. 

S e n k r e c h t : 1 Sumpfgebiet, 2 

mal im Zimmer und meinte: ,,Papa, 
das hast du fein gemacht!" - ,,Wie­
so?" - ,,Na, wie du den Mann da 
abgefertigt hast!" - ,,Ja, weißt du", 
meint der Papa. ,,leb muß schnell 
handeln!" - ,,Ja, das ist wichtig", 
entgegnet der Bub. ,,Aber das war 
mein Lateinlehrer und der wollte mit 
dir über mich reden!" 

* 

Ein englischer Oberst, der sein 
halbes Leben auf einsamen Vor­
posten in Indien verbracht hat, bat 
einen Arzt zu sich. Die Diagnose 
lautete auf Hydropsie. 

„Was bedeutet denn das?" wollte 
der Oberst wissen. 

1 101
39 1 1

01
41 

1 1 1 
43 1 1 1 1 

Raubvogel, 3 Hauptstadt eines süd­
europäischen Staates, 4 Abkürzung 
für Klasse, 5 Hoher Glockenschlag, 
6 Löwe (poetisch), 7 Festsaal der Uni­
versität, 8 Wissenschaftlicher Auf­
bau, 10 Donau (ungar.), 12 Milchwein, 
13 Brauch, Gewohnheit (kaufmänni­
scher Ausdruck), 15 Schmaler Weg, 
18 An dem, 19 Stadt im Ruhrgebiet, 
20 Verschlagenheit, 22 Mauer­
anschlag, 25 Zwei gleiche Vokale, 27 
Universum, 29 Schicksalhaftes Vor­
zeichen, 30 Livrierter Diener, 32 
Männlicher Vorname, 35 Unbeweg­
lich, hartnäckig, 37 Fluß in der 
Steiermark, 38 Römischer Frauen­
name, 39 Schlimm, böse, 41 Zeichen 
für Germanium. 

,,Sie haben zuviel Wasser im Kör­
per!" erklärte der Doktor. 

Da blickte der Alte auf den 
Whisky, den er vor sich stehen 
hatte: ,,Ausgeschlossen! Ich habe in 
meinem ganzen Leben noch keinen 
Tropfen Wasser getrunken!" Dann 
aber besann er sich und schloß trau­
rig: ,,Es muß wohl das Eis gewesen 
sein." * 

Der kleine Emil fragt seinen miß­
gestimmten Vater: ,,Was machst du 
eigentlich im Büro?" 

,,Nichts!" knurrte der Vater. 
„Und woran merkst du, daß du 

alles erledigt hast?" 

,, en ,; 
,sss. scJtU11, � ,e • 

... daß eine Gallone ein Hohlmaß 
für Flüssigkeiten und feste Körper 
in Großbritannien (4,55 Liter) und 
den USA (3,785 Liter) ist. 

... daß man Malerei an Wänden 
auf noch feuchtem Kalkbewurf 
Freskomalerei nennt (fresco ital. = 
frisch). 

... daß man eine Schuldanweisung 
öffentlicher Körperschaften Schatz­
anweisung nennt. 

... daß ein Pyknometer ein Dichte­
rnesser für Flüssigkeiten ist. 

... daß man einen von fremdem 
Staatsgebiet umschlossenen Landes­
teil Exklave nennt. 

... daß eine Tarantella ein Schnell­
tanz im 6/8-Takt ist. 

... daß Platin das teuerste Edel­
metall ist. 

... daß sich der Sitz des Internatio­
nalen Roten Kreuzes in Genf be­
findet. 

... daß man das südliche Polar­
gebiet Antarktis nennt. 

... daß die Schriftzeichen der 
Ägypter Hieroglyphen heißen. 

... daß Rom seit dem Jahr 1871 
die Hauptstadt Italiens ist. 

.. . daß die Lackmalerei in China 
entstand. 

Auflösung der Rätsel aus der 

Juni-Folge 
Wie, wo, '\ver, ,vas? 1. Pharaonen. 

2. Epidermis. 3. Die Untersuchung von 
Körpern auf Grund des Spektrums, das 
sie in glühendem Zustande zeigen. 
4. Galeeren. 5. Georg Stephenson (1781 bis 
1841). 6. Levante. 7. Kopten. 8. Aus Zuk­
kerrohr. 9. Schreibmaterial im Altertum 
aus dem Mark der Papyrusstaude; 
Papyri sind ägyptische Handschriften. 
10. Durch riesige Steinfiguren, Reste einer 
unbekannten Kultur. 11. Die Ver­
stopfung der Blutgefäße durch Blut­
gerinnsel. 12. Champion. 13. Ursprünglich 
eine Armbrust, seit dem 15 . .Jahrhundert 
ein Feuerrohr, das beim Schießen auf 
eine Hakenstange aufgelegt wurde. 
14. Eine nordamerikanische Baumart, aus 
deren Holz Skier und andere Sportgeräte 
hergestellt werden. 15. Maori. 16. Den 
Atlantik mit dem Stillen Ozean. 17. Enges, 
dauerndes Zusammenleben zweier Orga­
nismen von verschiedener Art. 18. Robert 
Koch (1843-1910). 19. Kolibris. 20. Die Um­
laufzeit des Mondes um die Erde. 

Wie ergänze ich's? Geysir. 
Wer war das? Alexander von Hum­

boldt (1769-1859). 

Photoquiz: Pyramidenkogel. 
Denksport: Wir bezeichnen die Spieler 

mit I, II und III und gehen in der Be­
trachtung rückwärts. Am Schluß war also 
das Geld gleichmäßig verteilt. I. 24 S, 
II. 24 S, III. 24 S. Da im 3. Spiel I und 
II ihr Geld verdoppelt haben, so muß vor 
dem 3. Spiel die Verteilung folgende ge­
wesen sein: I. 12 S, II. 12 S, III. 48 S. Im 
2. Spiel haben I und III ihr Geld ver­
doppelt. Also war die Verteilung vor dem 
2. Spiel: I. 6 S, II. 42 S, III. 24 S. Im 
1. Spiel haben II und III ihr Geld ver­
doppelt. Also war die Verteilung vor dem 
1. Spiel, das heißt zu Anfang des Spiels: 
I. 39 S, II. 21 S, III. 12 S. 

Kreuzworträtsel. w a a g re c h t: 2. Gis, 
4. Weber, 6. Go, 7. Ur, 9. Halbaffen, 
10. S L, 11. E. G., 12. Esten, 15. Aar. 
S e n k r e c h t : 1. Gibraltar, 2. Ge, 
3. Se, 4. Wolle, 5. Rufen, 6. Gas, 8. Reg., 
13. Sa, 14. Er. 

III 



HUMOR 
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„Für Sie ist es einfach - Sie haben es bestimmt 
schon hundertmal gespielt." 
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„Ich frage mich wirklich, ob sie sich über Gäste 
freuen." 
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Ab fein! Und jetzt kratz mich noch auf der linken 
Schulter." 

IM BILD 

□□□

,,Wenn es wirklich ein Einbrecher ist, 
wirst du ihm mehr Angst einjagen als 

ich." 

O 0 

„Ich weiß genau, daß der Kerl schmuggelt. Wenn ich nur 
auch wüßte, wo er das Zeug versteckt!" 

,,Der Motor? Der ist hinten!" 

Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Goldene Verdienstzeichen 

der Republik Österreich dem Gend.-Kontrollinspektor 
lgnaz SCHAWARZ und dem Gend.-Bezirksinspektor i. R. 
Victor NEUWIRTH des Landesgendarmeriekommandos 
für Niederösterreich, den Gend.-Bezirksinspektoren Josef 
FELDER I und Johann SCHNEIDER I des Landes­
gendarmeriekommandos für Tirol und den Gend.-Bezirks­
inspektoren Alois SPIESSBERGER und Peter HERBST des 
Landesgendarmeriekommandos für Salzburg; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich den Gend.-Bezirksinspektoren 
Franz KIRIDUS, Rudolf WITSCHKA und Franz LEEB II 
des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich. 

Gemäß UNFICYP/Pers/13 vom 18. Juli 1964 in Zusam­
menhalt mit UNFICYP/Pers/25/1 vom 19. August 1964 und 
UNFICYP/Pers/13 vom 12. August 1964 wurde für den 
Einsatz in Zypern im Rahmen des österreichischen UN­
Polizeikontingents in Zypern die UN-Medaille 

,,In the Service of Peace" 

dem Gend.-Patrouillenleiter Gert ZEINER des Landes­
gendarmeriekommandos für Steiermark mit Wirksamkeit 
vom 9. Mai 1975 verliehen. 

Hohe Auszeichnung für verdienten 
Gewerkschaftsfunklionör 

Von Gend.-Rayonsinspektor ERICH WINDER, 
Klagenfurt 

Der Bundespräsident hat dem Vorsitzenden der Gewerk­
schaft der öffentlich Bediensteten, Landesvorstand Kärn-

ten, Gend.-Revierinspektor Ernst WISSIAK das Goldene 
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 
verliehen. Gend.-Revierinspektor Wissiak ist fast 25 Jahre 

DlE� 

GENDARME 

als Gewerkschaftsfunktionär und Personalvertreter der 
Gendarmeriebeamten in Kärnten und darüber hinaus für 
ganz Österreich tätig. Seit 1965 ist er Vorsitzender der 
Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten, Landesvorstand 
Kärnten. In allen Funktionen, denen er sich mit Leib und 
Seele verschrieben hat, hat er im Interesse der ihm an­
vertrauten Bediensteten hervorragende Leistungen voll­
bracht, die ihm allseits Zustimmung und Anerkennung 
gebracht haben. Ebenso ist seine verantwortungsvolle und 
staatsbewußte Haltung in allen seinen Handlungen be­
sonders hervorzuheben. Gend.-Revierinspektor Wissiak 
ist nebenbei in mehreren politischen Funktionen und als 
Gemeinderat in St. Veit an der Glan seit 10 Jahren in 
hervorragender Weise für die Öffentlichkeit tätig. Wer ihn 
kennt, wird aufrichtig feststellen, daß diese hohe Aus­
zeichnung keinem unwürdigen Beamten verliehen wurde. 

Die hohe Auszeichnung wurde dem Genannten am 
23. Juni 1975, dem Tag der Vollendung seines 57. Lebens­
jahres, durch Vizekanzler und Bundesminister für soziale
Verwaltung Ing. Häuser im Sozialministerium in Wien
überreicht.

Alle, die ihn kennen, beglückwünschen ihn zu dieser 
hohen Auszeichnung recht herzlich und wünschen ihm 
weiterhin viel Erfolg in seiner Tätigkeit. 

Ehrenzeichen für Gend.-Bezirksinspektor 
Permoser, Mautern a. d. Donau 

Die niederösterreichische Landesregierung hat in der 
Sitzung vom 3. Juni 1975 beschlossen, ihrem langjährigen 
Mitarbeiter Gend.-Bezirksinspektor Leopold PERMOSER, 
Postenkommandant in Mautern a. d. Donau, für seine 

Gend.-Bezlrkslnspektor Leopold Permoser, Postenkommandant in
Mautern a. d. Donau, Niederösterreich, langjähriger und geschätz­
ter Mitarbeiter bei der „Illustrierten Rundschau der Gendannerie" 

(Photo: Gartler, Krems a. d. Donau) 
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hervorragende Dienstleistung für das Bundesland 
Niederösterreich mit einer sichtbaren Auszeichnung zu 
ehren. 

Die Überreichung des Bronzenen Ehrenzeichens erfolgte 
in einem Festakt im großen Sitzungssaal der niederöster­
reichischen Landesregierung in Wien am 10. Juni 1975 
durch den Landeshauptmann von Niederösterreich Ökono­
mierat Andreas Maurer. 

Gend:-Bezirksinspektor Leopold Permoser dient seit 
rund 30 Jahren in der österreichischen Bundesgendar­
merie und ist derzeit auf dem wichtigen Gendarmerie­
posten Mautern a. d. Donau als Postenkommandant in 
Verwendung. Der Ausgezeichnete ist nicht nur auf dem 
Gebiet der öffentlichen Sicherheit mit Umsicht, Tatkraft 
und Erfolg tätig, sondern er hat auch auf verschiedenen 
anderen Gebieten des öffentlichen Lebens sowie auf 
publizistischem Boden beachtliche Initiativen entwickelt. 

Neben unserer Gratulation zu der hohen Ehrung wün­
schen wir unserem eifrigen Mitarbeiter weiterhin kräftige 
Gesundheit und Tatkraft zum eigenen und zum Wohle des 
Dienstes. 

KÄRNTEN 

Rosegg: Gend.-Bezirksinspektor Julius Payer und Gend.­
Revierinspektor Leopold Burger sind am 1. April 1975 im 
Amtsgebäude des Bezirksgerichtes Rosegg, Bezirk Villach, 
gegen einen äußerst gefährlichen, mit ei�er Pisto�e ?e­
waffneten Gewalttäter mit Entschlossenheit und be1sp1el­
haftem Mut eingeschritten und konnten so den 45jährigen 
Kaufmann Eduard Nietsch, der den Gerichtsvorsteher 
Dr. Felix Weratschnig durch mehrere Pistolenschüsse 
schwerstens verletzt, sich in dessen Amtsraum verbarri­
kadiert und auch auf die einschreitenden Gendarmerie­
beamten mehrere Schüsse abgegeben hatte, überwältigen 
und dadurch unter Hintansetzung der eigenen Sicherheit 
dem in Lebensgefahr schwebenden Gerichtsvorsteher 
offensichtlich das Leben retten. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat den beiden 
Gendarmeriebeamten die belobende Anerkennung ausge­
sprochen und ihnen in Würdigung ihres vorbildlichen Ein­
schreitens eine Geldbelohnung gewährt. 

· Schwere Mordfülle noch kurzer Zeil geklärt
1 Von Gend.-Major JOHANN SCHERLEITNER, Kommandant der Gend.-Kriminalabteilung Linz 

(Fortsetzung von Folge 6/1975, Seite 17) 

Mord in St. Wolfgang (Bad Ischl) 
Am Sonntag, dem 2. Februar 1975, gegen 11.00 Uhr wird 

der Gend.-Posten Bad Ischl von der städtischen Sicher­
heitswache telephonisch in Kenntnis gesetzt, daß aus dem 
Häuschen Windhag 40, Gemeinde St. Wolfgang, Bezirk 
Gmunden, in dem der 64jährige Rentner Franz Laimer 
wohnt, Rauchschwaden aufsteigen. Bald geben die Sire­
nen in der Stadt Feueralarm. Das Brandobjekt liegt am 
westlichen Stadtrand von Bad Ischl, gehört aber zum 
Postengebiet von St. Wolfgang. 

Als die Journalbeamten des Gend.-Postens Bad Ischl 
kurze Zeit später auf dem Brandplatz eintreffen, haben 
sich bereits einige Nachbarn beim Haus versammelt. Da 
befürchtet wird, daß sich Franz Laimer im brennenden 
Haus aufhält, wird die versperrte Haustür von einem 
Beamten des Postens aufgerissen. Alles ist mit Rauch 
gefüllt, doch ist das Feuer offensichtlich aus _Sauerst_off­
mangel nicht voll ausgebrochen. Der Rentner wird schließ­
lich an der Tür zum einzigen Wohnraum der Behausung 
auf dem Boden liegend tot aufgefunden. Die angekohlte 
Leiche wird ins Freie gebracht. Der Glimmbrand wird in 
der Folge von den inzwischen eingetroffenen freiwilligen 
Feuerwehren Bad Ischl, Pfand! und St. Wolfgang rasch 
gelöscht. 

Bei der ersten Leichenbesichtigung werden am Körper 
des nur mit einem Hemd bekleideten Toten Stichwunden 
entdeckt, worauf sofort Mordalarm ausgelöst wird. Als 
Erstmaßnahme werden zwei Beamte der Mordgruppe von 
Marchtrenk, wo die Erhebungen auch über das Wochen­
ende laufen, nach Bad Ischl umdirigiert. �ie diensthaben­
den Beamten der Tatortgruppe und em Beamter der 
Brandgruppe fahren ebenfalls sofort zum Tatort. Zwei 
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weitere Beamte der Mordgruppe werden aus ihren Woh­
nungen geholt und auch nach Bad Ischl geschickt. Die 
Auswertung der Tatortbesichtigung, an der auch Univ.­
Prof. Dr. Jarosch als Gerichtsmediziner, Techn. Rat 
Dr. Hehenwarter als Brandsachverständiger und der zu­
ständige Staatsanwalt Dr. Ded teilgenommen haben, er­
gibt, daß Laimer durch insgesamt 13 Messerstiche gegen 
Kopf, Brust und Rücken getötet worden ist. Anschließend 
hat der Täter den Brand gelegt, um offensichtlich alle 
Spuren zu verwischen und die Tat überhaupt zu ver­
schleiern. Dazu verschüttete er das Petroleum aus der 
vorhandenen Lampe (im Haus ist kein Elektroanschluß). 

Noch in den Abendstunden laufen auch hier die ersten 
Erhebungen an. Diese gestalten sich sehr schwierig, weil 
Laimer sehr zurückgezogen gelebt hat und wegen seiner 
Vergangenheit - er war Wilderer und hatte 38 Vor­
strafen - gemieden worden ist. Es kommen auch in den 
nächsten Tagen kaum Hinweise aus der Bevölkerung. Ja 
selbst bei Befragungen zeigen sich die Ortsbewohner sehr 
verschlossen. Die Ermittlungen konzentrieren sich zu­
nächst immer mehr auf das Wilderer- und Jägermilieu 
weil nur dort ein Motiv wahrscheinlich schien. So ver� · 
gehen auch hier die ersten Tage, ohne �aß sich trotz der 
intensiven Bemühungen der Beamten em Erfolg abzeich­
net. Bei den Beamten machen sich bereits Erschöpfungs­
zustände bemerkbar, die Stimmung erreicht nach negati­
ven Überprüfungen immer öfter den Nullpunkt. Einzelne 
Beamte sind seit nunmehr 14 Tagen ohne Freizeit 
ununterbrochen im Einsatz, wobei selbst die Nachtruhe 
auf ein Minimum beschränkt bleibt. In diese Situation 
fällt der dritte Mordalarm. 
(Fortsetzung und Schluß mit Aufklärung der Fälle in 

unserer nächsten Folge) 

150 Jahre Vertrauen 

'l'ILMI 

Ernennungen in der Bundesgendormerie 
zum 1. Juli 1975 

Zum Ministerialrat: 
Gend.-Oberst Dr. Ferdinand K ä s, Bundesministerium 
für Inneres. 

Zum Gendarmerieoberst: 
Gend.-Obstlt. August W i n d  i s c h, Landesgendarmerie­
kommando für Kärnten; 
Gend.-Obstlt. Heinrich R u  d o I f, Landesgendarmerie­
kommando für das Burgenland; 
Gend.-Obstlt. Walter S a n  d h o f e r, Bundesministerium 
für Inneres; 
Gend.-Obstlt. Rudolf S a m  s, Landesgendarmeriekom­
mando für Tirol. 

Zum Gendarmerieoberstleutnant: 
die Gend.-Majore Herbert S t  a m  p f e r  un_� Be!nhard
0 b e r  e d e r  Landesgendarmeriekommando fur Karnten; 
Gend.-Major' Josef W u r m  h ö r  i n  g e r, Landesgendar­
meriekommando für Oberösterreich;
Gend.-Major Engelbert B r uck n e r, Gendarmeriezen­
tralkommando; 
Gend.-Major Alfred W i r t h, Landesgendarmeriekom­
mando für das Burgenland. 

Zum Gendarmeriemajor: 
Gend.-Rittmeister Alfons Tr a n  i n  g e r, Landesgendar­
meriekommando für Niederösterreich; 
Gend.-Rittmeister Josef F e rch e n  b a u e  r, Kommando 
der Gendarmeriezentralschule;
Gend.-Rittmeister Ernst N e i d  h a r t, Gendarmeriezen­
tralkommando. 

Dienstklasse IV: 
Gend.-Rittmeister Erhard J a r o s c h, Landesgendarmerie­
kommando für Niederösterreich;
Gend.-Rittmeister Alois W e ich s e I b a u  m, Gendar-
meriezentralkommando; . 
Gend.-Oberleutnant Egon E b n e  r, Landesgendarmerie­
kommando für Kärnten; 
die Gend.-Oberleutnante Johann S e i  s e r  und Josef
Pi c h I e r, Gendarmeriezentralkommando. 

Zum Gendarmeriekontrollinspektor: 
Gend.-Bezirksinspektor Ernst J e I i n  e k, Landesgendar­
meriekommando für das Burgenland; 
die Gend.-Bezirksinspektoren Walter G o f  f_ i t z e r  und
Alfred H a f n e r _ K r a g I, Landes�endarmeriekommando
für Kärnten; 
die Gend.-Bezirksinspektoren Franz B r  a n  d s t e t  t e r  1, 
Josef S t e i n e  r I, August S t  ü b  I e r, Johann H a u  g e n  -
e d e r, August H e r z  o g, Friedrich B r  u n a �nd �ranz
L a n g e c k e r, Landesgendarmeriekommando fur Nieder­
österreich; 
die Gend.-Bezirksinspektoren Johann E d  e 1 s b ach e r,
Johann S t i e g l e r, Josef F r ü h w i r t h, Rudolf
E r  t 1 e r  Gottfried F ü r  n d r a t  und Josef K r e m  P e l -
s a u e r, Landesgendarmeriekommando für die Steiermark; 
die Gend.-Bezirksinspektoren Gottfried W e d a  n u�d 
Rupert D ü n s e r, Landesgendarmeriekommando fur
Tirol; 
die Gend.-Bezirksinspektoren Franz P i  r c h e r  und Karl
Ma n d a  k, Landesgendarmeriekommando für Vorarl�erg;
Gend.-Bezirksinspektor Erhard L a n d  I, Bundesministe-
rium für Inneres, Abteilung 111/4; 
Gend.-Bezirksinspektor Anton N e k a m, Gendarmerie­
zentralkommando. 

Zum Gendarmeriebezirksinspektor: 
die Gend.-Revierinspektoren Alfred P i e  b e r, Wilhelm 
J a n  y, Franz W e i n h o f e  r, Alfred Ge r d  e n i t s c h 
und Stefan L ack n e r, Landesgendarmeriekommando 
für das Burgenland;
die Gend.-Revierinspektoren Peter A 11 m a i e r, Georg 
B r a n d t  n e r, Franz V a 11 a n  d, Titus K a n  a t s c h -
n i g, Josef K e l z, Hermann L e i t n e r  I, Johann 
p u m, Friedrich W o  1 f, Filipp G o 1 d i n  und Roland 

W i 11 m a n  n, Landesgendarmeriekommando für Kärnten; 
die Gend.-Revierinspektoren Eduard B a y e r, Franz 
B e r g e r  m, Heinrich B e r g e r, Johann Do p p e l, 
Alois K o h l, Alois K r e n n e r t, Franz L e s k o w s k y, 
Erwin L u f t  e n s t e i n e r, Alexander N ach b a g a u  e r, 
Otto P ich l h ö f e r, Erich P o sch, Johann R e i n h a r t, 
Rudolf R e sch, Franz S e i t e r, Friedrich S t a r a, 
Josef W a i ß m a i e r, Wilhelm W e n  z I, Ferdinand 
M i t t e r b ach e r, Franz F e h r i n g e r  und Josef 
A d o r j a n, Landesgendarmeriekommando für Nieder­
österreich; 
die Gend.-Revierinspektoren Karl J a n  k, Johann J a n  k, 
Emmerich J a n u s c h k o, Franz ö t t 1, Peter S t u m p -
n e r  und Wilhelm Sch ick b a u  e r, Landesgendar­
meriekommando für Oberösterreich; 
die Gend.-Revierinspektoren Alexander L e h n e  r, Rupert 
P ö 11 i n  g e r, Ernst S i m  o n I e h  n e r, Georg H o  t t e r  
und Josef W e c h s e I b e r g e  r, Landesgendarmeriekom­
mando für Salzburg; 
die Gend.-Revierinspektoren Friedrich R e i s e n h o f e  r, 
Franz M o  g g, Adolf G r a s  e g g e  r, Franz L ich t e n -
e g g e  r, Karl K ö 11 i, Johann J a k o b  e r, Friedrich 
E n z i n g  e r, Hubert O f f e n b ach e r, Franz D ö d  t -
I i n  g, Robert K ö n i g  und Otto L ü c k I, Landesgen­
darmeriekommando für die Steiermark; 
die Gend.-Revierinspektoren Oswald W e iß e n  b ö c k, 
Walter M ü h I b ach e r, Herbert K o p p e n  s t e i n e r, 
Erich M ü 11 e r, Peter B o d n e r und Wilhelm S t e i n -
I e c h n e r, Landesgendarmeriekommando für Tirol; 
die Gend.-Revierinspektoren Rudolf G a b  r i e 1, Josef 
F i t s c h, Karl G a n t n e r, Helmut B r ä n d 1 e, Bruno 
M a r t i n i und Oskar S a I z g e b e r, Landesgendar­
meriekommando für Vorarlberg; 
die Gend.-Revierinspektoren Richard M e n h a r t, Otto 
S z a n k o v i c h, Hermann S c h m i d I, Erich S o m -
m e r  e r  und Oswald P 1 a z o t t a, Gendarmeriezentral­
kommando. 

Zum Gendarmerierevierinspektor: 
die Gend.-Rayonsinspektoren Gustav H a g e n a u e r, 
Josef M ü 11 e r, Erwin T r e i b e r, Stefan J u r  k o v i t s, 
Josef F a r k a s, Paul K n o p f, Josef S e i f r i e d, 
Rudolf K o h s, Alois P a u 1, Friedrich W i s a k, die 
Gend.-Patrouillenleiter Manfred T h  i e I, Adolf P u  h r 
und Rudolf H u f, Landesgendarmeriekommando für das 
Burgenland; 
die Gend.-Rayonsinspektoren Gottfried B e r  g n e r, Sieg­
walt E x  e n b e r g e  r, Gotthard G r i I z, Johann W i r  -
t i t s c h, Friedrich Z e c h n e r, Franz G r a d  n i g, Josef 
P ack, Erich K ö s t i n g  e r, die Gend.-Patrouillenleiter 
Anton J a h r e  r, Gottlieb T ü r  k, Manfred z e c h n e r, 
Thomas F u c h s, Gerhard K a f e r n a, Arnold S t i e r d -
n i g, Klaus F e ich t e r, Günther T r u p p  e, Peter 
W i e  I a n  d und Werner G e i  s s I e r, Landesgendar­
meriekommando für Kärnten; 
die Gend.-Rayonsinspektoren Anton B r ä u  e r, Herbert 
B l a m a u e r, Karl E ich i n g e r, Walter G r uß, Hanno 
H a i d e r, Helmut K a p I a n, Alexander M e i d I, Her­
bert N o  w o  t n Y, Rudolf O c e k, Rudolf R a  b_ e r  g e r, 
Karl B e r g e r  1, Josef R a t h m a n n e r, Josef 
G a b r i e 1, Mattäus K a r c h e s, Reinhart S t e f f a n, 
Gottfried D i s  t I, Edmund O r t  n e r, Franz S c h a t  -
t a u e  r, Raimund W e i n  b e r  g e r, Kurt K r a u s, 
Leopold R e n z, Josef P u r k e r, Eduard Sch w a m ­
m e  r, Heribert W e r g  i n  z, die Gend.-Patrouillenleiter 
Kurt B r u n n e  r, Franz E ich i n  g e r, Franz F ü r  n -
k r a n z, Eduard H i n t e r m a y e r, Norbert K a l u s a, 
Friedrich K o g  I e r, Thomas L a  n g e r, Günther. 
M a r e  s c h, Gottfried P h i l i p p  i t s, Leopold P r  i 11 e r, 
Bernd S Pi e 1 p i  c h I e r, Josef S c h o b  e r b  e r  g e r, 
Heinz S c h u h, Alexander S t o c k n e r, Franz T r ö -
sch e r, Helmut W i l d e i s, Karl K o z a, Peter 
M a n sch, Anton Sc h r a b  a u  e r, Johann S c h ö n und 
Otto M ü 11 e r II, Landesgendarmeriekommando für 
Niederösterreich; 
die Gend.-Rayonsinspektoren Helmut M u r a u  e r, Franz 
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R a s t l, Franz R i t t b erger, Karl Berger 1, Johann 
E nge I p u t z  e d er, Hubert S c h m i d I e i t n er, O tto 
P i  c h I b a u  er, August J a k o b, die Patrouillenleiter 
Alois H a ng 1, Siegmund H a  s e n I e i t n er, Albert 
H erb s t, Wolfgang K a p  e 11 er, Franz K ir c h b er -
g er, E wald Kr o n  b er g er, Karl Heiner L i e d  1 -
b a u  er, Ernst Ö h I b ö c k, Ludwig P i  I s 1, Helmut R e  i -
t er, David W a Ich er, Siegfried W a Ich erb e r g er, 
Franz W a l l n er, Karl Ze h e t n er, Rudolf H eger 
und Heinz H u y e r, Landesgendarmeriekommando für 
Oberösterreich; 
die Gend.-Rayonsinspektoren Franz D o p p e  I h o f er, 
Siegfried Ber n egge r, Franz W e ng er, die Gend.­

Patrouillenleiter Albert B a u m a n n, Artur L a m -
p r ech t, Gerhard L or e n z  er, Lorenz S c h w ab und 
Franz T h a u r e r, Landesgendarmeriekommando für 
Salzburg; 
die Gend.-Rayonsinspektoren Karl M ö r t h, O thmar 
Zw a n z ig l e i t n er, Anton G u t  h, Karl G u t  m a n  n, 
Johann H u t  t er, Herbert Ma s s e  r, Siegfried Sc h ä f -
f er - Kr a i n  er, Alois U I b e I, Anton Magy ar, die 
Gend.-Patrouillenleiter Franz D ich t I, Manfred G o  t t -
I i e b, Klaus PI ö s c h b erge r, Josef S t  o I z, Hans 
S w ob o d a, Reinhold T h  e ur e  t s b ach er, Walter 

Z a p f 1, die Gendarmen Wilhelm R a f f I er, Heinz 
S c h I e m m  er und Erich H u b  m a n  n, Landesgendar­
meriekommando für die Steiermark; 
die Gend.-Rayonsinspektoren Friedrich H i  I b er II, 
Anton R ege n s b urger, Josef Un t er w ur z ach er, 
Anton S c h ö p f ,  Wilhelm S c h ö g g I, Vinzenz K l a u s  -
n er, die Gend.-Patrouillenleiter Adolf H a  c k I, Herbert 
H ö f  f er er, Konrad K I o t z, Maximilian K o h  Ir e i -
t er, Robert Mar k, Johann Nico l u s s i, Johann 
R o f n er, Josef Sc h r o 11 II, Karl T i e f e n b ach er, 
Josef H ö I t z I und Hermann W e i n  d I, Landesgendar­
meriekommando für Tirol; 
die Gendarmerierayonsinspektoren Franz S a I z i n  g er, 
Franz W i m m er, Franz Ma i k i sch, Josef Berch­
t o l d, Konrad H e i d e g g e r, Rudolf S c h o b e I, die 
Gend.-Patrouillenleiter Heinz D o m i g, Helmut S c h e ff -
k n ech t, Helmut W i e  I a n  d und Raimund Mu t h  er, 
Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg; 
Gend.-Rayonsinspektor Josef W e n  i n  g er, Kommando 
der Gendarmeriezentralschule; 
die Gend.-Rayonsinspektoren Gottfried P o 11 a c k, Rooert 
H och l e i t n er, Karl L e m b erg er, Johann R e i t e  -
r er, die Gend.-Patrouillenleiter Paul 'H a  r w a n  e g g 
und Rudolf K a n t  n er, Gendarmeriezentralkommando. 
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25 Jahre CSV Vorarlberg 
Am 21. Juni 1975 feierte der GSV Vorarlberg sein fünf­

undzwanzigjähriges Bestandsjubiläum. Die Verbands­
leitung des ÖGSV nimmt diese Gelegenheit gern wahr, 
um den Funktionären und Mitgliedern des GSV Vorarlberg 
zu diesem Jubiläum die herzlichsten Glückwünsche zu 
übermitteln. 

Der GSV Vorarlberg ist nicht nur ein sehr renommier­
ter, initiativer Sportverein, der immer wieder durch her­
vorragende Sportprogramme überrascht, sondern er ist 
auch aus der Entwicklung des ÖGSV nicht wegzudenken. 

Der GSV Vorarlberg ist im Jahr 1959 bei der Gründung 
des ÖGSV sofort diesem Verband beigetreten und hat 
wesentlichen Anteil am Aufbau unseres Verbandes. Trotz 
der Schwierigkeiten, die aus der weiten Entfernung 
zwangsläufig entstehen, war der GSV Vorarlberg muster­
gültig bestrebt, die Initiativen des ÖGSV zu unterstützen 
und damit am Aufbau des Sportes in der österreichischen 
Bundesgendarmerie mitzuwirken. 
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Die Verbandsleitung faßt es als ehrende Verpflichtung 
auf, dem jubilierenden Verein, seinen Funktionären und 
Mitgliedern aufrichtig zu danken und die hohe Anerken­
nung für die bisherige sportliche Aktivität auszusprechen. 

Die Tatsache, daß der Gendarmeriezentralkommandant 
und Präsident des ÖGSV, Gend.-General Otto Rauscher, 
beim Festakt am 21. Juni 1975 anwesend war, soll dem 
jubilierenden Verein Bestätigung dafür sein, daß seine 
Leistungen über die Grenzen des Landes Vorarlberg hin­
aus gewürdigt und anerkannt werden. 

Die Verbandsleitung des ÖGSV gratuliert dem jubilie­
renden Verein und wünscht ihm für die weitere Zukunft 
viel Erfolg. 

Für die Verbandsleitung des ÖGSV: 
Weitlaner, Gend.-Oberst, 

Geschäftsführender Präsident 

GRÜGNER & CO. 
Speditions· und Lagerei-Gesellschaft 
Telefon (0 26 22) 35 41 und 35 42 
FS Nr. 016-785 

2700 WIENER NEUSTADT, BRÄUNLICHGASSE 8 
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Jubilöumsausfohrt des Gendarmerie-Sportvereines Vorarlberg 
um den Bodensee 

Von Gend.-Oberleutna nt FRANZ WIEDL, Bregenz 

Aus Anlaß des Jubiläums „25 Jahre Gendarmerie-Sport­
verein Vorarlberg" veranstaltete dieser unter dem Ehren­
schutz des Landesgendarmeriekommandanten für Vorarl­
berg Gend.-Oberst Alois Patsch am 31. Mai 1975 eine 
Rundfahrt um den Bodensee mit Zwischenaufenthalt auf 
der Insel Mainau. Obwohl das Wetter nicht gerade ein­
ladend war, hatten sich insgesamt 225 Personen eingefun­
den, um diese Jubiläumsfahrt mitzuerleben. Im „Jahr der 
Frau" durften selbstverständlich auch die Frauen an der 
Ausfahrt teilnehmen. Pünktlich um 09.00 Uhr ging es ab 
Bregenz mit fünf Reisebussen über Lindau, Friedrichs­
hafen nach Meersburg und von dort mit der Fähre nach 
Konstanz. Nach einem ausgiebigen Aufenthalt auf der 
Insel Mainau wurde um 16.00 Uhr wieder die Rückreise 
über Romanshorn, Rorschach, St. Margarethen nach Öster­
reich angetreten. Um 18.00 Uhr trafen sich alle in Wolfurt, 
wo im Gasthof „Stern" für das leibliche Wohl bestens ge­
sorgt wurde. Bei der Begrüßung konnte der Obmann des 
GSV Vorarlberg Gend.-Oberleutnant Franz Wiedl außer 
dem Landesgendarmeriekommandanten Gend.-Oberst 

Alois Patsch auch dessen Stellvertreter Gend.-Oberst­
leutnant Lambert Schaupper, den ökonomischen Referen­
ten Gend.-Oberstleutnant Johann Marte, den Komman­
danten der Stabsabteilung Gend.-Rittmeister Erich Winder 
mit ihren Gattinnen, ferner die Personalvertretung sowie 
eine selten zu sehende Anzahl von Vereinsmitgliedern 
herzlich willkommen heißen. Der Landesgendarmerie­
kommandant bedankte sich bei der Vereinsleitung mit 
herzlichen Worten für die bestens organisierte Jubiläums­
ausfahrt und gab der Hoffnung Ausdruck, daß diese Zu-
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sammenkunft von so vielen Gendarmen aus dem ganzen 
Land ein weiterer Beitrag zur Förderung und Festigung 
der kameradschaftlichen Beziehungen sein möge. Neben 
einer ausgezeichneten Stimmungsmusik sorgte auch das 
Publikum für Humor. Um 23.00 Uhr fand die fröhliche 
Zusammenkunft ihr Ende, und die Heimreise konnte mit 
den bereitgestellten Omnibussen angetreten werden. 

Somit hat der Gendarmerie-Sp9rtverein Vorarlberg 
einen Servicedienst für seine treuen Mitglieder geleistet 
und darf mit Genugtuung feststellen, daß diese Jubiläums­

Ein Tell der Teilnehmer an der Jubiläumsausfahrt, bei der leider ausfahrt sowohl für den Veranstalter als auch für seine 
- wie auf dem Bild zu sehen Ist - Schlechtwetter herrschte Mitglieder ein schönes Fest war. 

1. Städtevergleichskompf der Gendormeriesportkegler

in Fürslenf eld 
Bei dem am 7. Juli 1975 von der Sportkegelsektion Für­

stenfeld des GSV Steiermark auf den Sportkegelbahnen 
der Austria Tabakwerke Fürstenfeld ausgetragenen 
1. Städtevergleichskampf im Sportkegeln wurden folgende
Ergebnisse erzielt:

Mannschaf tswertung 

Platz Mannschaft 

1. GSV Steiermark, Fürstenfeld I
2. GSV Steiermark, Bruck a. d. Mur I
3. GSV Oberösterreich, Linz III
4. GSV Oberösterreich, Li:nz I
5. GSV Steiermark, Graz LGK
6. GZKWien
7. GSV Steiermark, Fürstenfeld II
8. GSV Steiermark, Bruck a. d. Mur II
9. GSV Oberösterreich, Linz II

Gez. Holz Schnitt 

1681 
1611 
1597 
1550 
1511 
1504 
1492 
1487 
1445 

420 
402 
399 
387 
377 
376 
373 
371 
361 

Die Mannschaft der Austria Tabakwerke Fürstenfeld 
wirkte als Gästemannschaft mit und konnte daher nicht 
zur Mannschaftswertung herangezogen werden. In der 
Einzelwertung war deutlich zu sehen, daß die teilnehmen-

den Kegler recht beachtliche Leistungen erzielten. So er­
reichten von den 40 Sportkeglern 15 eine Holzzahl von 
über 400. Zu diesen 15 Keglern gehörte auch Gend.-Oberst 
Franz Schwab, Gendarmeriezentralkommando Wien, der 
mit 401 Holz den 15. Platz belegen konnte. 

Der kampfstarke Karl Trinkl der Austria Tabakwerke 
Fürstenfeld galt als „Geheimtip" und bot eine ganz her­
vorragende Leistung mit 460 Holz. Den zweiten Platz 
belegte der routinierte und siegesgewohnte Gend.-Rayons- , 
inspektor Franz Gutzwar der Sportkegelsektion Fürsten­
feld mit 448 Holz. Auf dem 3. Platz landete Hermann 
Mayr, Austria Tabakwerke Fürstenfeld, mit 443 Holz. Die 
Plätze 4 bis 7 konnten von Fürstenfeldern, und zwar von 
Hermann Steiner, Karl Hartl, Gendarmen Anton Walcher 
und Gend.-Patrouillenleiter Harald Thier belegt werden. 

Die einzelnen Kämpfe verliefen sehr spannend und 
konnten ohne Komplikationen im Geiste bester Kam.erad­
schaft mit voller Begeisterung durchgeführt werden. 

Während der Wettkämpfe wurden die Damen der Sport­
kegler am Nachmittag mit einem Bus zu einer Grenzland­
fahrt eingeladen, die von dem bewährten und beliebten 
Reiseleiter Gend.-Rayonsinspektor Josef Kranich durch-
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geführt wurde. Die Damen waren von diesem Ausflug und 
von dem netten Besuch in der Buschenschenke Gutzwar 
hellauf begeistert und dankten am Abend ihrem Reise­
leiter Kranich mit tosendem Beifall. 

An der im Gasthaus Fröhlich in Fürstenfeld stattgefun­
denen Siegerehrung und dem anschließenden „Bunten 
Abend" nahmen ungefähr 150 Personen teil. Gend.­
Rayonsinspektor Gutzwar eröffnete die Abendveranstal­
tung, begrüßte die Damen, Ehrengäste und Berufskame­
raden und schilderte sodann mit vortrefflichen Worten 
das Zustandekommen, den Verlauf und den Sinn dieser 
Veranstaltung. Anschließend verlas er ein Schreiben des 
Landesgendarmeriekommandanten für die Steiermark, 
Gend.-Oberst Dr. Karl Homma, der wegen eines Auslands­
urlaubes nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen konnte. 

Gend.-Oberst Schwab stellte in seiner Rede unter ande­
rem fest, daß es sich beim Sportkegeln um einen inter­
national anerkannten Leistungssport handelt, der sich nicht 
nur in der gesamten Sportwelt, sondern auch im Bereiche 
der österreichischen Bundesgendarmerie einer großen Be­
liebtheit erfreut. Die Sportkegler, führte er weiter aus, 
respektieren jede Sportart soweit sie zur Förderung der 
Gesundheit, zur Leistungsfähigkeit und zur körperlichen 
Ertüchtigung beiträgt. 

Die Preise überreichte der Bezirksgendarmeriekomman­
dant von Fürstenfeld, Gend.-Kontrollinspektor Karl 
Kuntner. 

Der „Bunte Abend" wurde von dem bekannten und be­
liebten Unterhaltungskünstler Gend.-Rayonsinspektor 
Max Hitsch und seinen Musikanten in hervorragender 
Weise gestaltet. Er brachte mit seinen Liedern und Späßen 
eine großartige Stimmung in das Publikum. Die Stimmung 
fehlte auch beim Frühschoppen am Sonntag nicht, wobei 
wiederum Hitsch mit seinen Musikern wesentlich zur 
Unterhaltung beitrug. 

Da für den „Bunten Abend" und für den Frühschoppen 
kein Eintrittsgeld verlangt wurde, war die Veranstaltung 
kein finanzieller, wohl aber ein großer kameradschaft­
licher Erfolg. 

Mit Unterstützung des GSV Steiermark, einer Anzahl 
von Geschäftsleuten und von Privatpersonen konnte den 
Teilnehmern freies Quartier bereitgestellt werden, und an 
die Sieger wurden 7 Pokale und 24 Warenpreise verteilt. 
Die vielen Blumen für die Damen und für die Aus­
schmückung des Saales wurden von den Gärtnern aus 
Fürstenfeld kostenlos zur Verfügung gestellt, wofür die 
Sportkegelsektion der Gendarmerie Fürstenfeld herzlich 
dankt. 

Erster Preis für den CSV-N.-Ö.-Slolomspeziolisten 
Von Gend.-Rayonsinspektor WILHELM PANZENBÖCK, 

Wien 

Am 13. April 1975 schlug der GSV-Niederösterreich­
Slalomspezialist Prov. Gendarm Alfred Willersberger der 
Schulabteilung Wien wieder einmal zu. Nachdem er erst 
kürzlich mit seinem Eigenfabrikat „Rennbuggy" beim 
Riesenslalom des ÖAMTC in Siegendorf den ersten Preis 

Prov. Gendarm Willersberger mit dem Slegerpokal für Sonder• 

fahrzeuge über 1300 ccm 

für den GSV Niederösterreich herausholte, war er beim 
3. Sparkassenslalom auf dem Neunkirchner Sommerturn­
platz in der Klasse der Sonderfahrzeuge (mehr als 1300 ccm)
abermals auf dem ersten Platz.

Wie der Folge 16 vom 17. April 1975 der „Neunkirchner 
Volkspost" entnommen werden konnte, waren bei sehr 
schlechten Witterungsverhältnissen 105 Teilnehmer am 
Start, von denen jeder sein Bestes gab. 

Es ist verständlich, wenn der GSV Niederösterreich auf 
die Leistungen seines Mitgliedes überaus stolz ist. 

Besonders beachtenswert bei diesem Sportler ist, daß er 
seine Fahrzeuge für sämtliche Rennen stets selbst zu­
sammenbaut und damit auch siegt. 

„Bundeslönder" wuchs 197 4 um fast II Prozent 
2 Millionen Versicherungsverträge - Eigenbehalts­
prämie über der 3-Milliarden-Grenze - Fast 6 Mrd. S 
Garantiemittel - Marktanteil auf 17,6 Prozent erhöht 

Die „Bundesländer-Versicherung" erzielte im Jahr 1974 
einen angesichts der gedämpfter verlaufenen Wirtschafts­
und Branchenentwicklung als beachtlich zu bezeichnenden 
Geschäftszuwachs von 10,7 Prozent, der wohl geringer war 
als in den beiden Vorjahren, das Gesamtwachstum 1974 
(+8,04 Prozent) des Wirtschaftszweiges jedoch neuerlich 
- wie bereits auch 1973 und 1972 - übertraf. Die Beitrags­
einnahmen erreichten einen Stand von fast 3,6 Mrd. S,
woran die Sachversicherung mit 2,27 Mrd. S Anteil· hat,
die Lebensversicherung mit 822 Mill. S und die Kranken­
versicherung mit 475 Mill. S. Die Eigenbehaltsprärnie 1974
hat mit einer Steigerung von rund 300 Mill. S die 3-Mrd.-S­
Grenze überschritten und betrug 3,2 Mrd. S.

Die größte prozentuale Steigerung verzeichnete 1974 die 
Private Krankenversicherung mit +20,2 Prozent (Bran­
chenzuwachs 1974: +8,9 Prozent), gefolgt von der Sach­
versicherung mit 10,7 Prozent (Branchenzuwachs +8,6 Pro­
zent) sowie der Lebensversicherung mit 5,9 Prozent (Bran­
chenzuwachs +5,6 Prozent). Mit diesem Wachstum er­
reichte die „Bundesländer-Versicherung" im Jahr 1974 
einen Marktanteil von rund 17,6 Prozent (Vorjahr: 17,2 Pro­
zent, 1972: 16,7 Prozent). In diesen· Erfolgsergebnissen spie­
gelt sich ein starker Vertrauenszustrom aus allen Bevölke­
rungsschichten, der gleichzeitig eine Marktbestätigung für 
die Qualität des vielfältigen Sicherungs- und Vorsorge­
angebotes darstellt. Diese erfreuliche Kundenhaltung be­
stimmte das überproportionale Wachstum in allen Ver­
sicherungszweigen. 2,1 Millionen Versicherungsverträge 
sind ausgewiesen. 

Die Kehrseite dieser auf jahrzehntelangem Markt- und 
Kundenkontakt basierenden Erfolgsentwicklung zeigte 
1974 ein über der Inflationsentwicklung liegendes An� 
steigep der Betriebskosten, wobei die Schadenkosten in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und in der 
Krankenversicherung wieder zu großen Sorgen. Anlaß 
gaben. 

Die Lebensversicherung nahm einen zufriedenstellen­
den Verlauf. Der Bestand im direkten Geschäft erreichte 
eine Lebensversicherungssumme von 14 Mrd. S (1973: 
12,2 Mrd. S). 

Wie in den Vorjahren wurden auch für 1974 in der 
Lebensversicherung Gewinnzuteilungen beträchtlichen 
Ausmaßes vorgenommen. Als Reserven hiefür sind in der 
Lebensversicherung neben dem in der Deckungsrückstel­
lung passivierten Betrag von 608,5 Mill. S für bereits zu­
geteilte Gewinnanteile noch weitere 170,6 Mill. S in der 
Rückstellung der Gewinnbeteiligung der Versicherungs­
nehmer enthalten. 

Zum Jahresende 1974 wies die Bundesländer-Versiche­
rung Gewährleistungsmittel in der Höhe von 5,8 Mrd. S 
(1973: 5 Mrd. S) aus, wovon allein 5,4 Mrd. S auf ver­
sicherungstechnische und sonstige Rückstellungen ent­
fallen. 

•• 
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Besuch bei der Bundesgendarmerie 
1 Von Hauptmann RUDOLF JANKE, Heeresversorgungsschule Wien 1 

Nach einem Besuch des. Gendarmeriezentralkomman­
danten Gend.-General Rauscher, den dieser mit den zu­
ständigen Fachreferenten des Gendarmeriezentralkom­
mandos bei der Heeresversorgungsschule im Herbst 1974 
durchgeführt hat, hatte der Kommandant dieser Schule 
Oberst-Intendant Dr. Höck in Erwiderung des Besuchs 
mit den Lehrgruppenkommandanten und Kompaniekom­
mandanten seiner Schule am 29. April 1975 Gelegenheit, 
die Gendarmeriezentralschule in Mödling, die Zentrale 
Technische Versorgung sowie das Landesgendarmerie­
kommando für Niederösterreich zu besuchen und die ver­
schiedenen Einrichtungen kennenzulernen. 

In der Gendarmeriezentralschule wurde von Gend.­
General Rauscher in eindrucksvoller Weise in einem inter­
essanten Vortrag die Entwicklung der Bundesgendarmerie 
dargelegt, wobei die enge Verbundenheit, die aus der Ent­
stehung der Gendarmerie aus dem Heer der k. u. k. Armee 
zurückgeht, äußerst augenscheinlich dargestellt wurde. 
Der damit verbundene Film, hergestellt durch den Film­
dienst der Bundesgendarmerie, bewies die der Bevölke-

Die Angehörigen der Heeresversorgungsschule unter der Führung 
ihres Kommandanten Oberst-Intendant Dr. Höck verfolgen als 
Besucher der Gendarmeriezentralschule in Mödling mit sicht­
barem Interesse den Vortrag des Gendarrneriezentralkommandan­
ten Gend.-General Rauscher über die Entwicklung der öster-

reichischen Gendarmerie 

(Photo: Gend.-Kontrollinspektor Pfeiler, Mödling) 

rung bestens bekannte Tatsache, daß das Wirken der 
Beamten der Gendarmerie im Bewußtsein der Bevölke­
rung nicht mehr wegzudenken ist, und es wurde dabei ge­
zeigt, wie vielfältig die Aufgaben eines Gendarmerie­
beamten sind und in welcher Weise sich die für die Aus­
bildung der Gendarmeriebeamten Verantwortlichen von 
einer modernen und sachbezogenen Unterrichtserteilung 
leiten lassen. Anschließend war Gelegenheit, die eben 
durch den Film dargelegten Eindrücke durch einen Rund­
gang in der Gendarmeriezentralschule zu konkretisieren. 
Ausgehend von dem für die kraftfahrtechnische Aus­
bildung absolut notwendigen und bestens eingerichteten 
Modeilraum über die Schießanlage, die durchaus zu Neid-

Bauunlerneh·mung 

gefühlen Anlaß geben kann, wurde auch die kriminal­
technische Ausbildungsstätte besichtigt. Dort gab Gend.­
Oberstleutnant Berger einen kurzen Überblick über diese 
Ausbildungssparte, wobei man den Eindruck gewinnen 
konnte, daß in Zusammenarbeit mit den Gastlehrern, 
unter denen sich auch Professoren der Universität Wien 
befinden, den Gendarmeriebeamten ein Wissen vermittelt 
wird, das - international gesehen - einen äußerst hohen 
Standard darstellt. 

Mit Staunen und Hochachtung wurden die Erhebungs­
akte durchgeblättert, die eindrucksvoll beweisen, wie gut 
die Gendarmeriebeamten im einzelnen ausgebildet wer­
den. 

Nach dieser Führung wurden noch das Unterkunfts-• 
gebäude und das Ehrenmal besichtigt. 

Gegen Mittag wurde in die Meidlinger Kaserne gefah­
ren, wo die Verkehrsabteilung des Landesgendarmerie­
kommandos für Niederösterreich ihre Einsatzwagen auf­
gestellt hatte. All diese Einsatzfahrzeuge, die jeder Staats­
bürger mit mehr oder minder großer Freude sieht, wur­
den eingehend besichtigt und ihre technischen Einrichtun­
gen von den Gendarmeriebeamten genau erklärt. Bei dem 
anschließenden Mittagessen, zu dem Gend.-General Rau­
scher geladen hatte, wurde in dessen Tischrede auf die 
Verbundenheit der Bundesgendarmerie mit dem Bundes­
heer hingewiesen. Der Teil, in dem der Gendarmerie­
zentralkommandant darauf hinwies, daß einst die k. u. k. 
Armee der Gendarmerie die Unteroffiziere gab und in der 
zweiten Republik die Gendarmerie das Kader sozusagen 
dem Bundesheer zurückstellte, wird in guter Erinnerung 
bleiben. Der Kommandant der Heeresversorgungsschule 
Oberst-Intendant Dr. Höck wies in seiner Antwort darauf 
hin, daß die Schule auch in Zukunft sehr gern - wie bis­
her - der Aufgabe Rechnung tragen werde, Gendarmerie­
beamte auf dem technischen Sektor auszubilden und be­
dankte sich für die Einladung und die fachkundigen Füh­
rungen. 

Nach dem Essen wurden die Einrichtungen der Zen­
tralen Technischen Versorgung besichtigt. Gend.-Oberst 
Vrana führte durch die FM, Waffenmeister- und Kfz­
Werkstätten. Hier konnte festgestellt werden, daß auf 
Grund des sehr guten fachlichen und handwerklichen 
Könnens der Gendarmeriebeamten Spezialanfertigungen 
von Geräten und Werkzeugteilen hergestellt werden, die 
im freien Handel nicht erhältlich sind, aber deren Bedarf 
unbedingt gegeben ist. Hier wird viel Geld durch fach­
gerechte Ausbildung und Eigeninitiative eingespart. Gleich­
zeitig konnten die Vertreter der Heeresversorgungsschule 
auch Gendarmeriebeamte begrüßen, die an der Schule eine 
Ausbildung genossen hatten. Abschließend muß festgestellt 
werden, daß der Besuch für die Vertreter der Heeres­
versorgungsschule, was die Übersicht über die Ausbildung, 
die technische Einrichtung und die geleistete Arbeit be­
trifft, äußerst eindrucksvoll war und daß dieser Besuch 
wieder beigetragen hat, das bestehende enge und herz­
liche Verhältnis zwischen Bundesgendarmerie und Bun­
desheer zu vertiefen. 

INNSBRUCK 
Telephon (0 52 22) 2 3 7 34 

lnnerebner & Mayer SOi.BAD HAI.L 
Telephon (0 52 23) 65 38 

Fernschreiber 05-315123 
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Beomte der Sirofvollzugsonstolt Schworzou om 
Steinfeld in der Cendormeriezentrolschule 

Am 13. Juni 1975 besuchten zirka 50 Beamte der Straf­
vollzugsanstalt Schwarzau am Steinfeld unter der Leitung 
von Justizwacheoberst Erwin Haase die Gendarmerie­
zentralschule. 

Nach einer herzlichen Begrüßung der Besucher durch 
den Kommandanten der Gendarmeriezentralschule Gend.­
Oberst Friedrich Juren und einem illustrativen Abriß 
über die Entwicklung der österreichischen Gendarmerie 
wurde den Teilnehmern der Gendarmeriefilm „Du und 
Ich" vorgeführt. 

Nach einem Kurzreferat über den Unterricht in „Krimi­
nalistik" an der Gendarmeriezentralschule durch den zu-

Die Beamtinnen und Beamten der Strafvollzugsanstalt Schwarzau 
am Steinfeld in der Gendarmeriezentralschule. Links vorn Justlz­

wacheoberst Erwin Haase 
(Photo: Gend.-Revlerinspektor Galler, Mödling) 

ständigen Lehrgruppenleiter besichtigten die Beamten die 
wesentlichsten Einrichtungen der Schule, unter anderen 
den Strahlenschutzraum, den Modellraum, den krimina­
listischen Lehrsaal und den kriminaltechnischen Lehrsaal 
sowie die verschiedenen Schießstände, wo auch Erfrischun­
gen gereicht wurden. 

Justizwacheoberst Haase, dem vom Schulkommandanten 
ein Schulabzeichen und eine Broschüre überreicht worden 
war, dankte bei der Verabschiedung für das Gebotene und 
sprach seinerseits die Einladung in die Strafvollzugsanstalt 
Schwarzau am Steinfeld aus. 
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Herren-, Damen- und Kinderbekleidung 
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100 Johre Cendormerieposten St. Andrö i. L. 
Von Gend.-Revierinspektor WALTER SMOLLE, 

Wolfsberg, Kärnten 

Im Monat Juni gedachten die Beamten des Gendar­
meriepostens St. Andrä im Lavanttal im Rahmen einer 
schlichten, aber würdigen Feierstunde im Gasthaus Popp­
meier des lO0jährigen Bestehens ihrer Dienststelle. 

Postenkommandant Gend.-Bezirksinspektor Zwantschko 
konnte Landtagsabgeordneten Bürgermeister Kores, Lan­
desgendarmeriekommandant Gend.-Oberst Ortner, die 
Vizebürgermeister Schwaiger und Wirth, den Abteilungs­
kommandanten Gend.-Rittmeister Resinger, den Stadt­
amtsleiter Oberamtsrat Thonhauser, den Stadtamtssekre­
tär Ninaus, den Postamtsleiter Salzmann, den Komman­
danten der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsberg, Abschnitt 
Süd, Mayer, ferner Bezirksinspektor Pichler, die im Ruhe­
stand sich befindenden Gendarmeriebeamten Dragaschnig, 
Raß und Jakobitsch sowie nicht zuletzt die acht aktiven 
Gendarmeriebeamten des jubilierenden Gendarmerie­
postens begrüßen. In launigen Worten hielt der Posten­
kommandant Rückschau auf die Zeit der Gründung der 

Die Beamten des Gendarmeriepostens St. Andrä im Lavanttal im 
Jahr 1975 

Dienststelle und meinte, daß man sich schwer in jene Zeit 
zurückversetzen könne, in der die Beamten des Gendar­
meriepostens St. Andrä im Lavanttal mit Gänsekiel an 
Stehpulten ihre schriftlichen Arbeiten erledigt haben. 
Gend.-Rittmeister Resinger hielt einen Rückblick auf die 
Gründungszeit der Gendarmerie im Jahr 1849. Seiner 
Festrede war zu entnehmen, daß der Gendarmerieposten 

Vorarlberger 
Kammgarnspinnerei 

GESELLSCHAFT M. B. H. 

6971 Hard, Vlbg., Tel. (0 55 74) 3 23 11.6, FS 057/786 
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St. Andrä im Lavanttal am 1. Juli 1875 mit vier Gendar­
meriebeamten errichtet wurde. Gend.-Bezirksinspektor 
Zwantschko sei der 16. Kommandant, der der Dienststelle 
seit ihrer Gründungszeit vorstehe. Der Festrede schloß sich 
die Dankadresse von Gend.-Oberst Ortner an. Einer Art 
Kriminalstatistik der Zeitung „Die öffentliche Sicherheit" 
aus dem Jahr 1875 entnahm der Landesgendarmeriekom­
mandant, daß die deutschsprechenden Untertanen Seiner 
Majestät damals weitaus sittsamer waren als jene aus 
den tschechischen Landen, weil letztere mehr als 50 Maje­
stätsbeleidigungen setzten, wogegen in deutschen Landen 
nur vier solcher Delikte vorkamen. Sitz des Gendarmerie­
(Regiments-) Kommandos Nr. 11 war 1875 Venedig. 

Bürgermeister Kares hielt eine kurze Ansprache, in der 
er feststellte, daß in einem demokratischen Staat das Ver­
hältnis zwischen Exekutive und Staatsbürger ein anderes 
geworden sei; der Bürgermeister dankte namens der Ge­
meinde den Beamten des Gendarmeriepostens für ihre 
Arbeit im Dienste der Sicherheit für die Mitmenschen 
und überreichte als Erinnerungsgeschenk einen Kupfer­
stich, der St. Andrä (damals St. Andree) im Jahr 1656 
zeigt. 

Ein Abendessen im gemütlichen Beisammensein be­
schloß die Feier. 

Grundkursausmusterung an der 
Cendarmerieschule Rust 

Von Prov. Gend. OTTO TRIMMEL, Litzelsdorf, Burgenland 
Die Gendarmerieposten des Burgenlandes haben durch 

Einteilung von jungen Gendarmeriebeamten Verstärkung 
erhalten. In der Gendarmerieschulabteilung Rust ist der 
Grundkurs 1/1974 mit 23 Provisorischen Gendarmen nach 
erfolgreicher Abschlußprüfung ausgemustert worden. 
Landesgendarrneriekornrnandant Gend.-Oberst Lehner be­
tonte in seiner Ansprache die umfangreichen Pflichten des 
Gendarmeriebeamten und unterstrich die unbedingte 
Treue zu Österreich. Am anschließenden gemeinsamen 

Der ausgemusterte Grundkurs mit Gend.-Oberst Lehner und 
seinen Lehrern 

Mittagessen nahmen der Landesgendarrneriekornrnandant, 
der Schulabteilungskommandant Gend.-Oberleutnant 
Alexander Horvath, der Kommandant des Grundkurses 
1/1974 Gend.-Oberleutnant Johann Riepl, der Lehrkörper 
der Gendarmerieschule Rust sowie die externen Lehrer 
Kreisarzt Dr. Margarethe Skodler und Fachlehrer Franz 
Schneider teil. 

Die jungen Gendarmen werden in den bevorstehenden 
Sommermonaten, in denen der Reiseverkehr im auf­
strebenden Fremdenverkehrsland Burgenland die Gen­
darmerie weitgehend in Anspruch nimmt, genügend Be­
tätigung vorfinden. 
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Cendarmerie-Diensthundeeinsütze und -erfolge 
im Johr 1974 

Der Bundesgendarmerie standen im Jahr 1974 durch­
schnittlich 77 ausgebildete Diensthunde zur Verfügung 
(43 Fährtenhunde, 18 Fährten- und Lawinensuchhunde, 
11 Suchtgiftspürhunde und 5 Schutzhunde). 

Für das Jahr 1975 stehen 4 Junghunde zur Ausbildung 
als Suchtgiftspürhunde sowie 17 Junghunde zur Aus­
bildung als Schutz- und Begleithunde bzw. Fährtenhunde 
heran. 

Die ausgebildeten Gendarmerie-Diensthunde wurden im 
Jahr 1974 in 1155 Fällen angefordert. Auf Grund der An­
forderungen wurde von den GDH in 289 Fällen Fährten­
arbeit und in 327 Fällen Stöberarbeit geleistet; in 479 Fäl­
len wurden sie zum Objekt- bzw. Personenschutz ein­
gesetzt, in 60 Fällen war der Einsatz nicht mehr erforder­
lich bzw. nicht möglich. 

In 50 Fällen waren die GDH zur Suche nach Suchtgift, 
in 85 Fällen zur Suche nach Abgängigen bzw. Vermißten, 
in einem Fall bei einem Lawinenunglück, in 351 Fällen 
zum Objekt- bzw. Personenschutz, in 110 Fällen zur Vor­
paßhaltung bzw. Personenfahndung, in 12 Fällen bei Haus­
und Personsdurchsuchungen und in 6 Fällen bei der Vor­
führung von Personen eingesetzt; die übrigen Einsätze 
betrafen Kriminalfälle. 

Im Zuge der Einsätze konnten 54 Erfolge und 13 Teil­
erfolge erzielt werden, wobei 34 Personen vorläufig in 
Verwahrung genommen, 45 Personen zur Anzeige gebracht 
und Sachgüter im Wert von 670.250 S sichergestellt wur­
den; 1 Lawinenopfer und 1 abgängige Person wurden tot 
geborgen. 

Im einzelnen handelt es sich bei den Erfolgen um ,die 
Klärung bzw. bei den Teilerfolgen um die teilweise Klä­
rung folgender Fälle: 

I. Erfolge:
17 Einbruchsdiebstähle, 5 Einschleichdiebstähle, 2 Wild­

diebstähle, 5 sonstige Diebstähle, 1 Mord, 2 Raubüberfälle 
1 Sittlichkeits.delikt, 2 öffentliche Gewalttätigkeiten, 4 Be� 
schädigungen fremden Eigentums, 5 Suchtgiftdelikte, 
8 Aufgreifungen entwichener Personen, 1 Tatbergung nach 
einem Lawinenabgang und 1 Totbergung einer abgängigen 
Person. 

II. Teilerfolge:
11 Einbruchsdiebstähle, 1 Kindesmord (Auffindung einer 

Leiche) und 1 Auffindung von Effekten einer Abgängigen. 

Sprüche 
Wenn jeder Mensch des andern Tränen trocknet es 

würde die Liebe erblühn und der Haß verdorren. 

Jede Träne, die du dem Bruder trocknest, wird dir zur 
Perle. 

* 

Das Licht des Geistes ist ein Geschenk Gottes, mögest 
du es in Weisheit lenken. 

* 

Liebe ist die schönste Blume, die Gott in unser Herz 
gepflanzt, sie soll dort leuchten, wo ein Mensch hilfe­
suchend zu dir kommt. 

* 

Süß die Tränen der Liebe, bitter die Tränen des 
Schmerzes, Tränen des Mitleids heilen Wunden. 

F.W. 

Ehrung von drei verdienten Gendarmen 
1 Von Gend.-Revierinspektor RUDOLF STRAUSS, Kitzbühel 1 

Mit Ablauf des 31. März 1975 traten die Gend.-Bezirks­
inspektoren Josef Huber, Postenkommandant in Fieber­
brunn, Johann Senninger, Postenkommandant in Hopf­
garten, und Johann Schneider, Kanzleibeamter beim Gen­
darmerieabteilungskomrnando Kitzbühel in den Ruhe­
stand. 

Aus diesem Anlaß veranstalteten der Abteilungskorn­
mandant Gend.-Major Pöllmann und der Bezirksgendar­
meriekomrnandant Gend.-Kontrollinspektor Pontiller 
unter Mitwirkung des Postenkornmandanten von Sankt 
Johann in Tirol Gend.-Bezirksinspektor Johann Kometer 
am 25. März 1975 im Sporthotel „Christi Haas" in Sankt 
Johann in Tirol eine gemeinsame Abschiedsfeier. 

Zur Verabschiedung waren der Landesgendarrnerie­
komrnandant von Tirol Gend.-Oberstleutnant Rudolf 
Sams, der Bezirkshauptmann Wirk!. Hofrat Dr. Tren­
tinaglia, die Bürgermeister von Fieberbrunn, Hochfilzen, 
Hopfgarten, Itter und St. Johann in Tirol, der Vorsitzende 
der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten, Mitglied 
des Zentralausschusses der Personalvertretung und Ob­
mann der Skiläufervereinigung der Gendarmen des Be­
zirkes Kitzbühel Gend.-Bezirksinspektor Windbrechtinger, 
der Stellvertreter des Obmannes des Dien;;tstellenaus-
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Blumen filr die Damen sowie Auszeichnungen und Geschenke 
gab es bei der Abschiedsfeier ffir die Gend.-Bezirkslnspektoren 

Josef Huber, Johann Sennlnger und Johann Schneider 

schusses des Bezirkes Kitzbühel Gend.-Rayonsinspektor 
Menz, der Leiter der Gemeindepolizei St. Johann in Tirol 
Pol.-Bezirksinspektor Jäger und zahlreiche dienstführende 
und eingeteilte Beamte des Bezirkes Kitzbühel erschienen. 

Am Beginn der Feier begrüßte der Bezirksgendarmerie­
kornrnandant Gend.-Kontrollinspektor Pontiller die schei­
denden Gendarmeriebeamten und deren Gattinnen sowie 
die erschienenen Ehrengäste und Gendarrneriebeamten. 

In seiner in herzlichen Worten gehaltenen Ansprache 
bezeichnete er für die Scheidenden den 31. März 1975 als 
Beginn eines neuen . Lebensabschnittes, verbunden mit 
einem Abschied vom Dienst an der Gemeinschaft und von 
der Zurückstellung eigener Interessen. Er würdigte ihr 
verdienstvolles Wirken, die stete Einsatzbereitschaft, 
bedankte sich für die ausgezeichneten Dienstleistungen 
und wünschte ihnen und ihren Gattinnen einen gesunden 
Lebensabend und ersuchte um weitere Verbundenheit mit 
den Gendarmeriebeamten des Aktivstandes. 

Dem Gend.-Bezirksinspektor Schneider dankte er für 
die stets gute dienstliche Zusammenarbeit und das kame­
radschaftliche Verhältnis. 

Anschließend würdigte der Abteilungskommandant 
Gend.-Major Georg Pöllmann mit sehr eindrucksvollen 

HOCHBAU 
TIEFBAU 
STRAS SEN BAU 

Worten das pflichtbewußte und aufopfernde Wirken jedes 
einzelnen, schilderte ihren Werdegang, hob besondere und 
belobte Einzelleistungen der Scheidenden hervor und 
wünschte ihnen und ihren Gattinnen viel Gesundheit und 
einen langen Ruhestand. An Gend.-Bezirksinspektor 
Schneider als seinen langjährigen Mitarbeiter richtete er 
nach Überreichung eines Blumenstraußes an dessen Gat­
tin in kameradschaftlicher Verbundenheit Worte des Dan­
kes und der Anerkennung und überreichte ihm ein Er­
innerungsgeschenk. 

In weiterer Folge richteten die Vertreter der einzelnen 
Gendarmerieposten an ihre scheidenden Kommandanten 

Worte des Dankes, überreichten ihnen Erinnerungs­
geschenke und den Gattinnen Blumensträuße; Gend.­
Rayonsinspektor Menz dankte im Namen des Dienst­
stellenausschusses für entgegengebrachtes Vertrauen, die 
Bürgermeister von Hopfgarten und Fieberbrunn bedank­
ten sich im Namen ihrer Gemeinden und der zu den 
Postenrayonen Hopfgarten und Fieberbrunn gehörenden 
Nachbargemeinden für die gute Zusammenarbeit, wobei 
der Bürgermeister von Hopfgarten auf die Bedeutung der 
Gendarmerie in der Gemeinde besonders hinwies. Gend.­
Bezirksinspektor Windbrechtinger als Obmann der Ski­
läufervereinigung überreichte den Scheidenden Geschenk­
körbe, bedankte sich als Mitglied des Zentralausschusses 
der Personalvertretung für ihr Vertrauen und sicherte 
ihnen als Vorsitzender der Gewerkschaft auch für den 
Ruhestand volle Unterstützung zu; der Bezirkshauptmann 

Wirk!. Hofrat Dr. Trentinaglia dankte für anstandslose 
Dienstleistung und guten Kontakt und wünschte für den 
Ruhestand beste Gesundheit. 

Anschließend überreichte der Landesgendarmeriekom­
mandant Gend.-Oberstleutnant Sams den Ruhestands­
beamten die ihnen vom Bundespräsidenten verliehenen 
sichtbaren Auszeichnungen, wünschte.viel Gesundheit und 
brachte in seiner Ansprache zum Ausdruck, daß es ihm 
als letztem von so vielen Rednern schwerfalle, für Ver­
dienste der Scheidenden noch Worte der Würdigung zu 
finden. Er gab ihnen auf humorvolle Art den Rat, ab nun 
in unbeschränktem Maße Überstunden zu schreiben. Als 
langjähriger Schriftleiter der Pensionistenzeitschrift „Die 
Brücke" drückte er in herzlichen Worten seine innige Ver­
bundenheit zu den Pensionisten aus und wünschte, daß das 
Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den aktiven Gen­
darmen und den Ruhestandsbeamten stets aufrechterhal­
ten bleiben möge. 

Von den vielen Ehrungen sichtlich gerührt, bedankte 
sich Gend.-Bezirksinspektor Huber im Namen der Schei­
denden bei den Anwesenden für die Feier und die über­
reichten Geschenke, bei den Gattinnen für stets entgegen­
gebrachtes Verständnis und der' Dienstbehörde, den Ge­
meinden und den Vorgesetzten und Mitarbeitern für das 
gute dienstliche und persönliche Verhältnis. 

Den Abschluß bildete ein gemütliches Beisammensein 
bei Speis und Trank und mit dem Bewußtsein, eine Feier 
in einem selten schönen Rahmen - wie dies vom Lan­
desgendarmeriekommandanten und vom Bezirkshaupt­
mann eigens erwähnt wurde - miterlebt zu haben. 

igt 
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KURHOTEL MONTAFON 

Gend.-Konlrollinspektor Tolloschek 
Dienstjahre 

vierzig 

Am 14. Mai 1975 versammelten sich Lehrer und Stabs­
personal der Gendarmeriezentralschule, um einen „Vier­
ziger" zu ehren. 

Gend.-Kontrollinspektor Rudolf Tolloschek erhielt aus 
diesem Anlaß aus der Hand des Kommandanten der Gen­
darmeriezentralschule Gend.-Oberst Friedrich Juren ein 
Anerkennungsschreiben des Gendarmeriezentralkomman­
danten. 

In seiner Laudatio würdigte der Schulkommandant die 
zahlreichen Verdienste des Jubilars und gab einen Über­
blick über seinen Lebenslauf und den dienstlichen Werde­
gang. 

Geboren am 4. Dezember 1915 in Bruck a. d. Leitha, 
diente Gend.-Kontrollinspektor Tolloschek von 1934 bis 
1938 im österreichischen Bundesheer, sodann in der deut­
schen Wehrmacht, in der er zuletzt den Dienstgrad eines 
Oberfeldwebels bekleidete. Nach amerikanischer Gefan­
genschaft bis Ende 1946 trat er am 10. März 1947 in die 
österreichische Bundesgendarmerie ein und verrichtete zu­
letzt am Gendarmerieposten Bruck a. d. Leitha seinen 
Dienst. In den Jahren 1952 bis 1953 absolvierte er die 
Chargenschule in Horn. Nach Einteilung an der Gendar­
merieschule des Bundesministeriums für Inneres (Renn-

(Photo: Gend.-Bezirksinspektor Pfeiler, Mödling) 

weg) kam Gend.-Kontrollinspektor Tolloschek 1963 zum 
Kommando der Gendarmeriezentralschule. Neben seiner 
Tätigkeit als Lehrer für Gend.-Dienstinstruktion, Verwal­
tungsrecht und Sport wirkte er mit großen Erfolgen und 
Verdiensten als Judoinstruktor und Lehrer für Wasser­
rettung. 

Nach der Rede des Schulkommandanten überreichte 
Gend.-Kontrollinspektor Steinbrecher ein Ehrengeschenk 
der Lehrerschaft. Im Anschluß daran sprach der Obmann 
des Dienststellenausschusses der Gendarmeriezentralschule 
Gend.-Kontrollinspektor Pfeffer dem Jubilar den Dank 
dieser Institution und der Gewerkschaft aus, in denen der 
Jubilar seit Jahren mit großem Einfühlungsvermögen 
wirkt. 
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Im Anschluß an die Feier lud der „Vierziger" die Lehrer 
und das Stabspersonal ein, seinen Ehrentag gebührend mit 
ihm zu feiern, eine Einladung, der zahlreich und gern ent­
sprochen wurde. 

Cend.-Kontrollinspeklor Gölzl 60 Jahre 
Von Gend.-Revierinspektor MARKUS WASSHUBER, 

Mürzzuschlag 

Am 2. April 1975 vollendete der Stellvertreter. des Be­
zirksgendarmeriekommandanten Gend.-Kontrollinspektor 
Rudolf Götzl sein 60. Lebensjahr. Aus diesem Anlaß tra­
fen Abordnungen aller Gendarmerieposten des Bezirkes, 
der Bezirksgendarmeriekommandant Gend.-Kontroll­
inspektor Ludwig Herzog, der Abteilungskommandant 
Gend.-Oberstleutnant Ernst Toblier und der frühere Ab­
teilungskommandant Gend.-Oberstleutnant i. R. Josef 
Wiesauer irh Schulungsraum des Gendarmeriepostens 
Mürzzuschlag zu einer Feier zusammen. Der Bezirks­
gendarmeriekommandant begrüßte die Gäste und gra­
tulierte Gend.-Kontrollinspektor Götzl zu seinem Jubel­
tag. Mit herzlichen Worten dankte er auch dem Jubilar im 
Namen des Dienstgebers für seine fast 42jährige Tätigkeit 
in der Gendarmerie. Weiters stellte der Bezirksgendar­
meriekommandant fest, daß zwischen ihm und seinem 
Stellvertreter ein herzliches Verhältnis bestehe und er sich 
keine bessere Zusammenarbeit wünschen könne. 

Gend.-Oberstleutnant Toblier unterstrich die Worte des 

Gend.-Kontrollinspektor Rudolf Götzl (zweiter von links) mit 
Gend.-Oberstleutnant i. R. Josef Wlesauer und seinen Vorgesetzten 

Bezirksgendarmeriekommandanten. Mit Freude stellte er 
fest, daß Gend.-Kontrollinspektor Götzl trotz seines Alters 
besonders rüstig sei. Er dankte ihm auch für die bisherige 
Mitarbeit und wünschte dem Jubilar noch sehr viele ge­
sunde und schöne Jahre. 

Gend.-Oberstleutnant i. R. Wiesauer schloß sich eben­
falls den Wünschen an. 

Der Obmann des Dienststellenausschusses Markus Waß­
huber dankte dem Jubilar für die immer allen Gendar-
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meriebeamten und den Mitarbeitern entgegengebrachte 
Kameradschaft. Schließlich überreichte er Gend.-Kontroll­
inspektor Götzl einen Siegelring mit dem Korpsabzeichen 
der Gendarmerie im Namen der Beamten des Bezirkes. 

Sichtlich gerührt, dankte Gend.-Kontrollinspektor Götzl 
für die ihm zuteil gewordene Ehrung. Insbesondere dankte 
er für den Ring, der ihn auch dann, wenn er einmal in 
Pension sein werde, an die wenn auch oft schwere, aber 
doch auch immer wieder schöne Zeit in der Gendarmerie 
erinnern werde. Nach dem offiziellen Teil lud Gend.-Kon­
trollinspektor Götzl alle anwesenden Beamten zu einem 
Imbiß ein. Es folgte ein einige Stunden dauerndes gemüt­
liches Beisammensein. 

Gend.-Kontrollinspektor Götzl trat am 25. Oktober 1933 
in die Gendarmerie ein. Sein erster Gendarmerieposten 
war Schottwien in Niederösterreich. In der Folge diente er 
auf mehreren Gendarmerieposten in Niederösterreich und 
der Steiermark, davon fast 20 Jahre als Postenkomman­
dant. Seit 1. Dezember 1968 ist er Stellvertreter des Be­
zirksgendarmeriekommandanten in Mürzzuschlag. 

Cend.-Bezirksinspeklor Pucher 60 Jahre 
Von Gend.-Revierinspektor WALTER SMOLLE, 

Wolfsberg, Kärnten 

Vor kurzem feierte Gend.-Bezirksinspektor Franz 
Pucher, Kommandant des Gendarmeriepostens Lavamünd 
an der österreichischen Bundesgrenze gegen Jugoslawien, 
die 60. Wiederkehr seines Wiegenfestes. Aus diesem An­
laß fanden sich seine Mitarbeiter auf der Dienststelle ein, 
um ihrem Chef zu gratulieren. Als Geburtstagsgeschenk 
wurde dem Jubilar das Werk „Patrioten" des aus Kärn­
ten stammenden und im gesamten deutschen Sprachraum 
bekannten Dichters J. F. Perkonig überreicht. 

Den Seiten des Lebensbuches des Geburtstagskindes 
kann man folgende Daten entnehmen: geboren am 2. April 
1915 in Lavamünd. Besuch der Volks- und Hauptschule 
sowie der Ackerbauschule in Klagenfurt. Von 1935 bis 
1938 war Pucher Berufssoldat im Bundesheer der Ersten 

Republik, während des zweiten Weltkrieges Oberfeld­
webel bei den Gebirgsjägern. Im Oktober 1945 trat er in 
die österreichische Bundesgeqdarmerie ein. In den Jahren 
1951 und 1952 besuchte der strebsame Gendarmeriebeamte 
den Fachkurs für dienstführende Exekutivbeamte, war 
von 1952 bis 1957 Kommandant des Gendarmeriepostens 
Diex im Bezirk Völkermarkt und wurde 1957 zum Posten­
kommandanten von Lavamünd bestellt. Die verantwor­
tungsvolle Tätigkeit des Jubilars wurde im Jahr 1973 durch 

A. Gollardi
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Die Gassen in unserer lieblichen Stadt, 
die sind ja bekanntlich nicht breit, 
sie stammen aus ältester Zeit. 
Die vielen und lästigen Autos jedoch, 
die grauen, die blauen, die roten, 
die schwachen und starken, 
die großen und kleinen, 
die mittleren auch, 
die drängen 
und zwängen 
sich trotzdem sehr lieblos hinein; 
sie fahren nach rückwärts, sie fahren nach vorn, 
sie.schieben nach rechts, 
sie stoßen nach links, 
sie brummen und stinken und hupen aus Zorn; 
sie suchen zum Parken 
nach häßlichem Brauch 
in dieser beklemmenden Enge ein Loch. 
Ich frage, ja muß denn das sein? 
Es ist nicht zu glauben, es ist nicht zu fassen, 
das Blechzeug verschandelt die Straßen und Gassen 
jahraus und jahrein, 
ja, muß denn das sein? 
Wann wird denn das endlich verboten? 

Gerhard Schramm, Graz 

die Verleihung des Silbernen Verdienstzeichens der 
Republik Österreich durch den Bundespräsidenten belohnt. 

Dem Gend.-Bezirksinspektor Pucher gingen sowohl vom 
Landesgendarmeriekommando als auch aus Bevölkerungs­
kreisen Gratulationsschreiben zu, ein Zeugnis für die Be­
liebtheit dieses Beamten. Mögen diesem aufrechten Mann 
noch viele Jahre froher Schaffenskraft in Gesundheit ge­
gönnt sein! 

· Gend.-Bezlrkslnspektor 

Pucher (vierter von 

links) Im Kreise seiner 
Mitarbeiter 
(Photo: 
Gend.-Revierlnspektor 
Smolle, Wolfsberg) 
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Ehmng des „silbernen" Kommondonten 
Das 125jährige Bestehen feiert heuer der Gendarmerie­

posten Großpertholz. Gleichzeitig begeht Gend.-Bezirks­
inspektor Franz Übelsbacher sein 25jähriges Jubiläum als 
Kommandant des Gendarmeriepostens. 

Vor ihm gab es insgesamt 11 Postenkommandanten, doch 
konnte keiner auf ein Vierteljahrhundert Dienst als Kom­
mandant des Gendarmeriepostens zurückblicken. 

Aus Anlaß der 25-Jahr-Feier stand Gend.-Bezirksinspek­
tor Übelsbacher im Mittelpunkt zahlreicher Ehrungen. Es 
gratulierten ihm Bürgermeister Weichselbaumer und die 

Festsitzung des Gemeinderates mit anschließender Obergabe eines 
Erinnerungsgeschenkes an Gend.-Bezirksinspektor Obelsbacher 

1 ..... , .. �-.,;",�,(lj�--�· 
Gemeinderäte von Großpertholz, Bürgermeister Howiger 
und die Gemeinderäte von St. Martin, die Ortskapelle 
Großpertholz, die Jugendkapelle St. Martin, die Trachten­
kapelle Harmanschlag und die Feuerwehr St. Martin. 

Weitere Glückwunschüberbringer waren Pfarrer Josef 
Beneder, Abordnungen der Raiffeisenkasse und der Feuer­
wehr Großpertholz, Altbürgermeister Sepp Koppensteiner 
und die Beamten des Gendarmeriepostens. 

Alle Gratulanten dankten dem „silbernen" Posten­
kommandanten und dessen Beamten für den unermüd­
lichen Einsatz, die Hilfsbereitschaft und die Aufrechterhal­
tung von Sicherheit und Ordnung. 

Cilw.ruM da/um ! 

Ihr Menschen, arbeitet daran, 
machet die Welt uns untertan; 
schützt uns vor Feuer, Wasserflut, 
der bösen Elemente Wut. 

Vernichtet alle Krankheitskeime, 
baut uns erdbebenfeste Heime; 
verhindert Unfall im Verkehr 
und sprengt das Eisgebirg im Meer. 

Verhütet Hunger, Krieg und Massensterben, 
schützt die Kinder vor Verderben; 
bebaut, bewässert Wüstenstätten, 
zerreißt der Vorurteile Ketten. 

Schafft Friedensglück - nicht Kriegesnot, 
verteilt gerecht das täglich Brot; 
zu diesem Werk reicht euch die Hände, 
bezwingen müßt ihr's bis zum Ende. 

Geist und Kraft gibt euch der Herr, 
ein jeder geb sein Bestes her; 
baut zum Eden aus die Erde, 
daß jeder drauf sehr glücklich werde. 

Stefan Buketics, 
Gend.-Rayonsinspektor i. R., 

Siegendorf, Burgenland 

Die Toten der österreichischen Bundesgendormerie 
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Franz Rückenbaum, 
geboren am 30. November 1891, Gend.-Rayons­
inspektor i. R., zuletzt Gendarmerieposten Lieben­
fels, wohnhaft in Weitensfeld, Kärnten, gestorben 
am 1. Juni 1975. 

Johann Halsmayr, 
geboren am 24. November 1915, Gend.-Rayons­
inspektor i. R., zuletzt Gendarmerieposten Frohn­
leiten, wohnhaft in Deutschlandsberg, Steiermark, 
gestorben am 2. Juni 1975. 

Alfred Huber, 
geboren am 25. Dezember 1919, Gend.-Revierinspek­
tor, zuletzt Landesgendarmeriekommando Inns­
bruck, wohnhaft in Ellbögen-St. Peter, Tirol, gestor­
ben am 2. Juni 1975. 

Franz Sattler, 
geboren am 18. Februar 1898, Gend.-Kontroll­
inspektor i. R., zuletzt Kriminalabteilung Linz, 
wohnhaft in Linz-Urfahr, gestorben am 3. Juni 1975. 

Leopold Wenisch, 
geboren am 30. Juni 1928, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gendarmerieposten Straßhof, wohnhaft
in Spillern, Niederösterreich, gestorben am 3. Juni
1975.

Otto Bierbaumer, 
geboren am 19. Dezember 1908, Gend.-Revierinspek­
tor i. R., zuletzt Postenkommandant in Wolfsthal, 
wohnhaft in Bad Deutsch-Altenburg, Niederöster­
reich, gestorben am 4. Juni 1975. 

Alois Hofstätter, 
geboren am 21. Mai 1898, Gend.-Bezirksinspek­
tor i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando Inns­
bruck, wohnhaft in Innsbruck, gestorben am 
4. Juni 1975.

Johann Schwaiger, 
geboren am 19. November 1895, Gend.-Rayons­
inspektor i. R., zuletzt Postenkommandant in Seckau, 
wohnhaft in Knittelfeld, Steiermark, gestorben am 
6. Juni 1975. Josef Wesely, 
geboren am 19. März 1899, Gend.-Revierinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Fuschl am See,
wohnhaft in St. Gilgen, Salzburg, gestorben am
15. Juni 1975.

Alfred Kreuz, 
geboren am 30. Juli 1910, Gend.-Revierinspektor i. R., 
zuletzt Gendarmerieposten Greifenburg, wohnhaft 
in Greifenburg, Kärnten, gestorben am 16. Juni 1975. 

Eduard Fast, 
geboren am 6. Dezember 1886, Gend.-Rayonsinspek­
tor i. R., zuletzt Grenzkontrollstelle Sillian-Arnbach, 
wohnhaft in Sillian, Osttirol, gestorben am 18. Juni 
1975. 

Franz Rochl, 
geboren am 12. Februar 1885, Gend.-Revierinspek­
tor i. R., zuletzt wohnhaft in Sierndorf a. d. March, 
Niederösterreich, gestorben am 23. Juni 1975. 

Wilhelm Hainzl, 

geboren am 10. Mai 1916, Gend.-Bezirksinspektor. 
zuletzt Postenkommandant in Mariazell, wohnhaft 
in Mariazell, Steiermark, gestorben am 28. Juni 1975. 

Josef Schinagl, 

geboren am 16. Juli 1908, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Gendarmerieposten Pottendorf, wohn­
haft in Pittersdorf, Niederösterreich, gestorben am 
30. Juni 1975.

Anton Klocker, 
geboren am 21. Februar 1924, Gend.-Rayonsinspek­
tor, zuletzt Gendarmerieposten Achenkirch, wohn­
haft in Achenkirch, Tirol, gestorben am 1. Juli 1975. 
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